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Öffentliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags 

zu dem Gesetzesentwurf 
Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drittes Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
- Drucks. 20/5897 -

Zu dem o.g. Gesetzesentwurf nehme ich wie folgt schriftlich Stellung: 

I. Beamtenrecht

Mit der Aufnahme einer Rufbereitschaft in § 53 HBG n.F. wird die Möglichkeit eines ange-
messenen Freizeitausgleichs bzw. eines finanziellen Ausgleichs geschaffen. Allerdings setzt 
nach § 53 Abs. 1 S. 1 HBG n.F. die Anweisung an Beamtinnen und Beamte, während der 
dienstfreien Zeit den Aufenthaltsort so zu nehmen, dass sie erreichbar sind, um bei Bedarf den 
Dienst aufnehmen zu können, besondere dringende dienstliche Verhältnisse voraus. Die 
Rechtsprechung knüpft an ein Vorliegen solcher Voraussetzungen insbesondere bei der 
Ablehnung von Dienstbefreiungen einen hohen, in einer öffentlichen Verwaltung kaum zu 
erfüllenden Maßstab. Um den in der Praxis aber bestehenden Bedarf an Rufbereitschafts-
diensten zu decken, und auch gegenüber der Beamtin bzw. dem Beamten gegebenenfalls  
einen solchen Dienst i.S.d. § 35 Abs. 1 S. 2 BeamtStG anweisen zu können, bedarf es die 
Voraussetzungen im § 53 Abs. 1 S. 1 HBG n.F. maßgeblich zu reduzieren. Es ist deshalb 
sachgerecht, als Voraussetzung für die Rufbereitschaft lediglich die Erforderlichkeit von 
dienstlichen Verhältnissen festzulegen.        
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II. Personalvertretungsrecht 
 

Beim Einsatz von Telefon- oder Videokonferenzsystemen nach § 32 Abs. 2 HPVG n.F. zur 
Durchführung von Sitzungen des Personalrates fehlt es an der Voraussetzung, dass dieser 
nur beim Vorliegen besonderer Umstände zulässig sein kann. Bei der Teilnahme mittels 
Video- oder Telefonkonferenztechnik werden von den Betroffenen personenbezogene Daten 
im beträchtlichen Umfang verarbeitet. Hierzu kann das einzelne Personalratsmitglied zwar 
individuell nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Art. 7 EU-DSGVO einwilligen, aber auch von 
anderen teilnehmenden Personalratsmitglieder werden zwangsläufig personenbezogene 
Daten beim Einsatz dieser Technik mitverarbeitet, so dass es hierfür einer Rechtsgrundlage 
bedarf, die sich an einer Erforderlichkeit i.S.d. Art. 6 Abs. 1 Buchst. e), Abs. 2 u. 3 EU-DSGVO 
zu messen hat. Der durch das Widerspruchsquorum von mindestens 25 Prozent der 
Mitglieder des Personalrats gem. § 32 Abs. 2 Nr. 2 HPVG n.F. angedachte Minderheiten-
schutz genügt den datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht. Vielmehr ist deshalb der        
§ 32 Abs. 2 HPVG n.F. so zu fassen, dass die Teilnahme an der Arbeit des Personalrats 
mittels Video- oder Telefonkonferenzen bei der Annahme von besondere Umständen und 
gerade zur Wahrnehmung der Aufgaben des Personalrats möglich wird.                     
 

Darüber hinaus bezieht § 32 Abs. 2 HPVG n.F. lediglich die gewählten Personalratsmitglieder 
in die Möglichkeit der Teilnahme an Sitzungen mittels Video- oder Telefonkonferenzen ein. 
Eine solche Möglichkeit sollte aber genauso für sonstige teilnahmeberechtigte Personen wie 
den Leiter der Dienststelle nach § 31 Abs. 4 LPVG oder Vertreter der Jugend- und Aus-         
zubildendenvertretung bestehen. Deshalb bedarf es einer Erweiterung des § 32 Abs. 2  
HPVG n.F. über den Kreis der Personalratsmitglieder hinaus auch auf die sonstigen an den 
Sitzungen des Personalrats teilnahmeberechtigten Personen.        
 
 

III. Laufbahnrecht 
 
In § 22 Abs. 1 HLVO n.F. werden die Anforderungen an die Dauer der hauptberuflichen 
Tätigkeit in den drei Laufbahngruppen reduziert. Die weiteren Voraussetzungen an die      
hauptberufliche Tätigkeit sind in § 22 Abs. 2 HLVO normiert. Insbesondere durch die nun 
verkürzte Dauer einer hauptberuflichen Tätigkeit, aber auch gerade im Hinblick auf die mit 
einer Verbeamtung auf Probe einhergehenden zu erfüllenden Qualifikationen, sollte zumindest 
ein relevanter Anteil dieser Zeit bereits im öffentlichen Dienst verbracht worden sein. Über die 
bestehende Vergleichbarkeit der Entgeltgruppen mit den Besoldungsgruppen wird hierdurch 
auch die Bewertung gem. § 22 Abs. 2 Nr. 2 - 4 HLVO erleichtert, inwieweit die bisherige 
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hauptberufliche Tätigkeit die Eignung zur selbständigen Wahrnehmung eines Amtes der 
betreffenden Laufbahn vermittelt hat. Die schriftliche Anerkennung der Befähigung durch die 
oberste Dienstbehörde nach § 23 Abs. 1 HLVO n.F. wird am Maßstab dieses objektiven 
Kriteriums auch nachvollziehbarer. 

Bei dem Erwerb der Laufbahnbefähigung durch Ableistung eines Vorbereitungsdienstes nach 
§ 17 LBG n.F. i.V.m. § 13 HLVO wird der öffentliche Dienst mit seinen besonderen Anforde-
rungen kennen gelernt, bevor ein Beamtenverhältnis auf Probe begründet werden kann. Eine
Abweichung von einer der Verbeamtung auf Probe vorgelagerten Zeit im öffentlichen Dienst
ist bei einem Laufbahnbewerber ohne Vorbereitungsdienst nicht sachgerecht. Einem Dienst-
herrn wird hierdurch auch die Möglichkeit eingeschränkt, sich bereits im Arbeitsverhältnis
unmittelbar einen Eindruck von der Qualifikation des Laufbahnbewerbers zu verschaffen.
Insbesondere unter dem Aspekt ist dies erforderlich, weil ein Beamtenverhältnis auf Probe nur
unter den eingeschränkten Voraussetzungen des § 23 Abs. 3 BeamtStG durch Entlassung
beendet werden kann. Deshalb bedarf es der Erweiterung der Anforderungen an eine haupt-
berufliche Tätigkeit in § 22 Abs. 2 HLVO um eine weitere Nr. 5 mit dem Inhalt, dass ein Jahr
der Tätigkeit auf eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst zu entfallen hat.

IV. Urlaubsrecht

Mit der in § 7 Abs. 1 HUrlVO n.F. geschaffenen Regelung, dass bei einem nahtlosen Wechsel 
von einem Arbeits- in ein Beamtenverhältnis beim selben Dienstherrn erworbener Urlaub 
weiterhin zusteht und im Beamtenverhältnis noch genommen werden kann, führt nicht bloß zu 
einer Vereinfachung der Handhabung in der Praxis, sondern verhindert auch die Geltend-
machung von finanziellen Forderungen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber. Ansonsten 
wäre ein nicht genommener Erholungsurlaub gem. § 7 Abs. 4 BUrlG abzugelten, da die 
Regelung des § 6 BUrlG nur beim Wechsel zwischen zwei Arbeitgebern und nicht beim 
Wechsel von einem Arbeitsverhältnis in ein Beamtenverhältnis greift. 

Prof. Dr. Matthias Mitsch 

Professur für Öffentlichen Dienstrecht, 
Arbeitsrecht und Tarifrecht  
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Der Vorsitzende des Innenausschusses 
Herr Christian Heinz, MdL 
z. H. Frau Lingelbach
Hessischer Landtag

per Mail an: c.lingelbach@ltg.hessen.de 

18. August 2021

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN für ein Drittes Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften; 
Drucks. 20/5897; Az. I A 2.2 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Heinz, 
sehr geehrte Frau Lingelbach, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Zu den einzelnen Vorschriften nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zu Art. 1 (Änderung des Hessischen Beamtengesetzes) 

Zu Art. 1 Nr. 2 (§ 4 Abs. 2 HBG): 
Keine Einwände. 

Zu Art. 1 Nr. 3 (§ 7 HBG): 

Zu Abs. 1: 
Nach der Rechtsprechung des BVerfG (2 BvL 10/16 v. 24.04.2018) halten wir die geplante 
Zuordnung des Amts der Präsidentin/des Präsidenten des HLKA zum Status „Politischer Be-
amter“ für nicht zulässig. 
In diesem Urteil, dem die Ernennung eines Hochschulkanzlers in Brandenburg zugrunde lag,  
hat das BVerfG das Lebenszeitprinzip als hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums 
noch einmal besonders hervorgehoben und verdeutlicht,  
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dass eine Abweichung davon nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich ist.  

So hat das BVerfG u. a. ausgeführt: 

„Das Lebenszeitprinzip als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums schützt nicht nur den Grundstatus 
des Beamten auf Lebenszeit, sondern auch das ihm jeweils übertragene statusrechtliche Amt. Der mit dem Le-
benszeitverhältnis gewährten Unentziehbarkeit des statusrechtlichen Amts kommt grundlegende Bedeutung zu, 
weil sie dem Beamten gerade bei der Ausübung des übertragenen Amts die im Interesse seiner Bindung an Ge-
setz und Recht erforderliche Unabhängigkeit sichert. 

…  

Bestimmte Beamtenverhältnisse sind traditionsgemäß aus dem geschützten Kernbereich des Art. 33 Abs. 5 GG 
herausgenommen und als Durchbrechungen des Lebenszeitprinzips anerkannt.  

… 

Die Ausgestaltung eines Beamtenverhältnisses auf Zeit kann als Eingriff in das von Art. 33 Abs. 5 GG gewährleis-
tete Lebenszeitprinzip nur mit Blick auf die Besonderheiten des betroffenen Sachbereichs und der damit verbun-
denen Aufgabenwahrnehmung gerechtfertigt werden.  

… 

Die Entwicklung des Berufsbeamtentums ist historisch eng mit derjenigen des Rechtsstaats verknüpft: War der 
Beamte ursprünglich allein dem Regenten verpflichtet, wandelte er sich mit dem veränderten Staatsverständnis 
vom Fürsten- zum Staatsdiener. Seine Aufgabe war und ist es, Verfassung und Gesetz im Interesse des Bürgers 
auch und gerade gegen die Staatsspitze zu behaupten. Die Übernahme der funktionswesentlichen tradierten 
Grundstrukturen des Berufsbeamtentums in das Grundgesetz beruht auf einer Funktionsbestimmung des Berufs-
beamtentums als Institution, die, gegründet auf Sachwissen, fachliche Leistung und loyale Pflichterfüllung, eine 
stabile Verwaltung sichern und damit einen ausgleichenden Faktor gegenüber den das Staatswesen gestaltenden 
politischen Kräften bilden soll. 

… 

Das Lebenszeitprinzip hat – im Zusammenspiel mit dem die amtsangemessene Besoldung sichernden Alimentati-
onsprinzip – die Funktion, die Unabhängigkeit der Beamten im Interesse einer rechtsstaatlichen Verwaltung zu 
gewährleisten. Erst rechtliche und wirtschaftliche Sicherheit bietet die Gewähr dafür, dass das Berufsbeamtentum 
zur Erfüllung der ihm vom Grundgesetz zugewiesenen Aufgabe, im politischen Kräftespiel eine stabile, gesetzes-
treue Verwaltung zu sichern, beitragen kann. Dazu gehört auch und vor allem, dass der Beamte nicht willkürlich 
oder nach freiem Ermessen politischer Gremien aus seinem Amt entfernt werden kann. Die lebenslange Anstel-
lung sichert dem Beamten persönliche Unabhängigkeit. Das Bewusstsein seiner gesicherten Rechtsstellung soll 
die Bereitschaft des Beamten zu einer an Gesetz und Recht orientierten Amtsführung fördern und ihn zu unpartei-
ischem Dienst für die Gesamtheit befähigen. Die mit dem Lebenszeitprinzip angestrebte Unabhängigkeit der 
Amtsführung ist dabei nicht etwa ein persönliches Privileg des Beamten, das seiner Disposition unterliegen 
könnte, sondern soll dem Gemeinwohl dienen. Nur wenn die innere und äußere Unabhängigkeit gewährleistet ist, 
kann realistischerweise erwartet werden, dass ein Beamter auch dann auf rechtsstaatlicher Amtsführung beharrt, 
wenn sie (partei-)politisch unerwünscht sein sollte. Das Berufsbeamtentum wird so zu einem tragenden Element 
des Rechtsstaates. 

… 

Der Institution des politischen Beamten kommt gegenüber dem Regelfall des Beamtenverhältnisses auf Lebens-
zeit ein eng zu bestimmender Ausnahmecharakter zu. 
Die mit der jederzeitigen Versetzbarkeit in den einstweiligen Ruhestand verbundene Abweichung vom Lebens-
zeitprinzip ist nur zulässig, solange der Kreis der politischen Beamten eng begrenzt ist. Ihre Rechtfertigung findet 
die Ausnahmekategorie der politischen Beamten darin, dass diese nach der Art ihrer Aufgaben in besonderer 
Weise des politischen Vertrauens der Staatsführung bedürfen und in fortwährender Übereinstimmung mit den  

grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung stehen müssen. Es handelt sich insoweit um 
„Transformationsämter“, zu deren Aufgaben es zählt, politische Vorgaben in gesetzeskonformes und rechtsstaat-
liches Verwaltungshandeln umzuwandeln.  
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Die fortdauernde politische Übereinstimmung mit Auffassung und Zielsetzung weisungsberechtigter, demokra-
tisch gewählter und verantwortlicher Organe des Staates ist konstituierendes und unerlässliches Element dieses 
Beamtenverhältnisses.“ 

 
In § 92 HSOG ist die Aufgabenstellung des HLKA geregelt. 
 
(1) Das Hessische Landeskriminalamt ist die zentrale Dienststelle der Kriminalpolizei des Landes im Sinne 
von § 1 Abs. 2 Satz 1 und die zuständige Landesbehörde für den Geschäftsbereich des für die Polizei zuständi-
gen Ministeriums im Sinne von § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und § 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundeskriminalamtgesetzes. 
(2) 1Dem Hessischen Landeskriminalamt obliegt die Bearbeitung von Strafsachen, wenn die Ministerin oder der 
Minister des Innern und für Sport es allgemein durch Rechtsverordnung oder das Ministerium des Innern und für 
Sport aus besonderen Gründen im Einzelfall anordnen. 2Es kann Strafsachen selbst bearbeiten, wenn die zustän-
dige Polizeibehörde darum ersucht oder es dies wegen der Bedeutung der Tat für erforderlich hält. 3Es ist ferner 
für die fachliche Ausbildung der Nachwuchsbeamtinnen und Nachwuchsbeamten der Polizei zuständig, soweit 
diese nicht anderen Stellen übertragen wird. 
(3) Dem Hessischen Landeskriminalamt obliegt die Gefahrenabwehr einschließlich der vorbeugenden Bekämp-
fung von Straftaten, soweit es in Strafverfahren tätig wird oder es im Falle der Tatbegehung die polizeilichen Er-
mittlungen übernehmen könnte und ein eigenes Tätigwerden für geboten hält. 
(4) Reichen die Kräfte einer Polizeibehörde zur Durchführung einer Maßnahme der Kriminalitätsbekämpfung nicht 
aus, so kann das Hessische Landeskriminalamt unter seiner Leitung Bedienstete zur Durchführung dieser Maß-
nahme zusammenfassen. 
 
Auch anhand dieser Aufgabenstellung sehen wir kein Erfordernis, die Leitung des HLKA dem 
Status eines politischen Beamten zuzuordnen. 
Hinzu kommt, dass es zwischen dem Minister und dem Leiter des HLKA noch die Führungs-
ebene „Landespolizeipräsidentin/Landespolizeipräsident“ gibt. Dieses Amt ist gem.  
§ 7 Abs. 1 Nr. 5 HBG bereits dem Status „Politischer Beamter“ zugeordnet. 
 
 
Zu Abs. 2: 
Den im Gesetzentwurf geplanten Wegfall der Prüfung der gesundheitlichen Eignung bei poli-
tischen Beamten lehnen wir strikt ab. Am Gleichklang mit den Lebenszeitbeamten sollte un-
bedingt festgehalten werden. 
Angesichts der Tatsache, dass bei politischen Beamten bereits nach wenigen Jahren 
Dienstverrichtung nennenswerte Versorgungsansprüche erworben werden können, ist eine 
Abkehr vom Erfordernis der Gesundheitsprüfung nicht vertretbar. 
 
 
Zu Art. 1 Nr. 4 (§ 14 HBG): 

Die beabsichtigte Änderung dürfte zur Erschwerung des Zugangs von Nachwuchs- und Fach-
kräften führen. Die Anerkennung desselben Ausbildungs- bzw. Studiengangs des Bundes 
bzw. eines anderen Bundeslands sollte nicht in das Ermessen einzelner Dienststellen gestellt 
werden. Wir halten die Beschränkung von Einzelfallprüfungen durch das zuständige Ministe-
rium im Benehmen mit der Direktorin bzw. dem Direktor des Landespersonalamts für erforder-
lich. Ein möglichst hoher Anteil der Anerkennungsvoraussetzungen muss weiterhin im Dienst-
recht schriftlich geregelt werden, d. h., ggf. müssen spezifischere Einzelfälle in den Katalog 
aufgenommen werden. 

 
Zu Art. Nr. 5 (§ 15 HBG): 
 
Wir halten die beabsichtigte Neuregelung für problematisch. 
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Bislang wurden zum Amtsanwalt grundsätzlich Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger er-
nannt, die zuvor an der Fachhochschule die Ausbildung und Prüfung zur Diplom-Rechtspfle-
gerin/zum Dipolrechtspfleger (FH) bestanden und sich anschließend einige Jahre im Rechts-
pflegerdienst bewährt hatten. Im Anschluss hatten entsprechend qualifizierte und interessierte 
Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, eine 15-monatige Zusatzausbildung mit besonderer 
(zweiter) Prüfung zu absolvieren.  
Amtsanwältinnen und Amtsanwälte in Hessen sind nach A 12, Oberamtsanwältinnen und 
Oberamtsanwälte nach A 13 bewertet. 
Die Amtsanwaltslaufbahn war bisher eine gute Gelegenheit für qualifizierte und engagierte 
Kolleginnen und Kollegen, sich beruflich weiterzuentwickeln und in der höher bewerteten Tä-
tigkeit bereits eine große Erfahrung einzubringen. Bislang haben viele dieser Kolleginnen und 
Kollegen es sogar in Kauf genommen, dass sie mitunter mehrere Jahre „unterwertig“ besoldet 
wurden. 
Der weitgehende Wegfall der dargestellten Aufstiegsmöglichkeiten würde zu einer erheblichen 
Benachteiligung der Bestandskolleginnen und -kollegen führen.  
Im Übrigen befürchten wir, dass Bewerber mit guten oder sehr guten Prüfungsnoten den Amts-
anwaltsdienst nur als „gedankliche Durchgangsstation“ betrachten. 
Nach unserer Überzeugung wäre es sinnvoller, die bislang bewährte Rekrutierung von Amts-
anwältinnen und Amtsanwälten weiter so zu optimieren, dass auf diesem Wege der Nach-
wuchs gesichert werden kann. 
 
 
Zu Art. 1 Nr. 6 bis Nr. 10:  
Keine Einwände. 
 
 
Zu Art. 1 Nr. 11 (§ 53 HBG): 
 
Es wird grundsätzlich begrüßt, dass nun eine Regelung für alle Beamtinnen und Beamten 
getroffen werden soll.  
Es wird ebenso begrüßt, dass eine Vergütung bei „Rufbereitschaft“ in jedem Fall erfolgen 
muss, und zwar grundsätzlich durch Freizeit, bei Hinderung durch zwingende dienstliche 
Gründe finanziell. 
Wenn man diese Sachverhalte nun aber neu regeln möchte, so müssten die Unterschiede 
zwischen „Rufbereitschaft“, „Bereitschaftsdienst“ und „klassischem Dienst“ klar erkennbar wer-
den.  
Bisher gab es die (wortgleiche) Definition von „Bereitschaftsdienst“ in Abgrenzung zur „Ruf-
bereitschaft“ nur im § 2 Nr. 4 der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Be-
amten des Bundes (Arbeitszeitverordnung - AZV) sowie im § 6 Abs. 1 der Verordnung über 
die Arbeitszeit der hessischen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten (Hessische Polizei-
arbeitszeitverordnung HPolAZV). 
Da sich naturgemäß unterschiedliche Vergütungsansprüche ergeben, möchten wir auch auf 
die jüngere Rechtsprechung des BVerwG (2 B 45.20 v. 1.12.2020 und 2 C 18.20 v. 
29.04.2021) hinweisen. 
  
Bereits beim Überschreiten der Grenze von der Rufbereitschaft zum Bereitschaftsdienst be-
steht danach Anspruch auf Anerkennung als Arbeitszeit und nicht erst dann, wenn der Beamte 
aus einer Rufbereitschaft heraus dienstlich tätig wird.  
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In beiden Entscheidungen hat das BVerwG den Begriff des „Sich-Bereit-Haltens“ als Kern-
merkmal des Bereitschaftsdienstes definiert. 
 
Wir können nicht ermessen, bei welchen Verwaltungen und bei welchen Bereitschaftskonstel-
lationen die Grenze von der Rufbereitschaft zum Bereitschaftsdienst überschritten wird. 
Dies zu prüfen, erachten wir als Aufgabe des Dienstherrn und der Behördenleitungen im Zu-
sammenwirken mit den Personalvertretungen. 
Eine Definition, die generell nur Rufbereitschaft unterstellt, wenn der Beamte nicht „dienstlich 
tätig“ wird, greift jedenfalls zu kurz.  
 
 
Zu Art. 1 Nr. 12 (§ 55 Abs. 1 HBG): 
 
Uns sind weder Anzahl, noch Schwere von Verstößen bekannt, weshalb wir nur annehmen 
können, dass die Neuregelung erforderlich ist. 
Generell sind wir jedoch der Auffassung, dass schuldhaft gemachte falsche oder unvollstän-
dige Angaben im Zusammenhang mit einer Leistungsgewährung des Dienstherrn keinesfalls 
zu tolerieren sind. 
 
 
Zu Art. Nr. 13 bis 15: 
Keine Einwände. 
 
 
Zu Art. 1 Nr. 16 (§ 80 Abs. 1, S. 3, Nr. 1 HBG): 
 
Die Anhebung der Einkommensgrenzen für Ehegattinnen/Ehegatten, Lebenspartnerinnen/Le-
benspartner auf das Zweifache des steuerlichen Grundfreibetrags wird von uns ausdrücklich 
begrüßt und erfüllt eine Forderung des dbb Hessen. 
 
Wenn jedoch eine Berechnung wie in den Erläuterungen des Gesetzentwurfs vorgenommen 
wird, so sollten/müssten die Zahlen aus 2020 für eine Bedarfsgemeinschaft zugrunde gelegt 
werden. 
Die BfA-Außenstelle Ffm. weist als Wohnkosten für eine Beamten-Musterfamilie (4 Personen).  
in Frankfurt a. M im Jahr 2020 eine Summe von 1.350,- € mtl. (95%-Perzentil) aus.  
Eine Umrechnung auf eine Bedarfsgemeinschaft von zwei erwachsenen Personen (v. 87 qm 
auf 60 qm) ergibt eine Summe von ca. 931,- € mtl., wobei der Preis pro qm bei kleineren 
Wohnungen i. d. R. sogar höher liegt. 
Die Regelsätze für zwei Erwachsene im Jahr 2020 betrugen 778,- € mtl. Wohnkosten und 
Regelsätze 2020 für eine Bedarfsgemeinschaft von zwei Erwachsenen in Frankfurt a. M. be-
laufen sich demnach auf zusammen 20.508,- € jährlich. Multipliziert mit 115 % ergibt das eine 
Summe von 23.584,20 €. 
Wenn also die Maßstäbe in der Begründung im Gesetzentwurf zugrunde gelegt werden, so ist 
die Anhebung der Einkommensgrenzen auf 19.800,- € nicht ausreichend. 
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Zu Art. 1 Nr. 16 (§ 80 Abs. 1, S. 3, Nr. 2 HBG): 
Keine Einwände. 
 
Zu Art. 1 Nr. 17 bis 19:  
Keine Einwände. 
 
Zu Art. 1 Nr. 20 (§ 120 a HBG): 
Wir verweisen auf Ausführungen zu Art 1 Nr. 3 (§ 7 Abs. 1 HBG). 
 
 
 
Zu Art. 2 - HDG 
 
Zu Art. 2 Nr. 1 (§ 14 HDG): 
 
Die Angleichung der „Sanktionsschwere-Abstände“ kann systemisch grundsätzlich nachvoll-
zogen werden. 
Ob die Anhebung der Schwere tatsächlich erforderlich ist, können wir nur annehmen, weil uns 
entsprechende Informationen dazu fehlen. 
 
 
Zu Art. 2 Nr. 2 (§ 17 Abs. 1 HDG): 
 
Wenn die beabsichtigte Neuregelung aufgrund jüngerer Erfahrungen erforderlich erscheint, so 
tragen wir als dbb Hessen das mit.  
Für eine konkrete Bewertung fehlen uns jedoch auch hierzu entsprechende Informationen. 
Die Kürzung der Dienstbezüge muss jedoch tatsächlich auf solche Fälle beschränkt bleiben, 
die konkret geeignet sind, eine Schädigung des Ansehens des Beamtentums herbeizuführen. 
 
 
Zu Art. 2 Nr. 3 bis 5:  
Keine Einwände. 
 
 
 
Zu Art. 3 – HBesG: 
 
Keine Einwände. 
 
 
 
Zu Art. 4 - HBeamtVG 
 
Zu Art. 4 Nr. 1 bis 12: 
Keine Einwände. 
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Zu Art. 4 Nr. 13 a-f (§ 40 HBeamtVG): 
 
Die beabsichtigte Neuregelung wird sehr begrüßt. 
 
Zu Art. 4 Nr. 13 g (§ 40 HBeamtVG): 
 
Der dbb Hessen befasst sich seit Jahren mit den gewaltsamen Übergriffen auf Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst, Beamte wie Arbeitnehmer. 
Wir fordern seit Jahren einen ganzen Katalog von Maßnahmen, um alle Beteiligten und Insti-
tutionen in die Pflicht zu nehmen, damit unsere Kolleginnen und Kollegen besser geschützt 
werden können. 
In Studien, die wir bei Frau Prof. Dr. Britta Bannenberg von der Uni Gießen in Auftrag gegeben 
haben, wurde von vielen Betroffenen ein Gefühl fehlender Unterstützung und Wertschätzung 
zum Ausdruck gebracht. 
Deshalb wird die beabsichtigte Neuregelung sehr begrüßt. 
Wir begrüßen besonders, dass damit alle Beamtinnen und Beamten (nicht nur Vollzugs- und 
Rettungskräfte) im Versorgungsrecht gleichgestellt werden. 
 
Bei der beabsichtigten Neuregelung ist es wichtig, dass nicht allzu große bürokratische Hürden 
aufgebaut werden. 
Unter Umständen ist diese Neuregelung sogar geeignet, als „Abfallprodukt“ eine höhere An-
zeigequote und damit eine Aufhellung des übergroßen Dunkelfelds herbeizuführen. 
Eine Evaluation der Neuregelung nach spätestens zwei Jahren halten wir für angezeigt. 
 
Wir weisen auch darauf hin, dass eine entsprechende Erwähnung in der Erläuterung des Ge-
setzentwurfs noch keine Wirkung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entfaltet. 
 
 
Zu Art. 4 Nr. Nr. 14 bis 23: 
Keine Einwände. 
 
 
 
Zu Art. 5 - HPVG 
 
Zu Art. 5 Nr. 1 (§ 7 Abs. 3 HPVG): 
Keine Einwände. 
 
Zu Art. 5 Nr. 2 (§ 32 HPVG): 
 
Die beabsichtigte Neuregelung wird grundsätzlich begrüßt. 
Sie hat sich im Laufe der Pandemie grundsätzlich bewährt und kann für besondere Fälle auch 
außerhalb von Pandemiezeiten sinnvoll sein. 
Dennoch vertritt der dbb Hessen die Auffassung, dass es auch künftig grundsätzlich bei den 
Präsenzsitzungen bleiben soll.  
Ein Austausch, vor allem zu komplexeren und/oder kontrovers zu diskutierenden Sachverhal-
ten kann in einer Videokonferenz nicht in gleicher Weise wie in einer Präsenzsitzung stattfin-
den.  
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Das „Ringen um die besten Kompromiss-Lösungen“ gelingt nach unserer Überzeugung nach 
wie vor am besten „mit dem Blick in die Gesichter aus der Nähe“ und mit dem persönlichen 
Gespräch des auf engem Raum anwesenden Gremiums.  
Ungeachtet dessen gibt es einfache, kompakte und unstreitige Sachverhalte, die sich vor allem 
für Gremien, deren Mitglieder räumlich weit voneinander entfernt Dienst verrichten, ergänzend 
zum beschriebenen Regelfall in einer Videokonferenz hinreichend erörtern und entscheiden 
lassen. 
Dafür sollte die Ausnahmeregelung manifestiert werden. 
Um darüber hinaus einer ggf. vorhandenen Neigung von Dienststellenleitern entgegenzuwir-
ken, auf Tagung von Personalräten per Videokonferenz zu drängen („Warum muss man denn 
dafür nach X oder Y fahren?“), muss eindeutig klargestellt sein, dass sich die Sitzungsform 
der Bewertung des Dienststellenleiters vollständig entzieht. 
Personalratsarbeit zum Wohle aller Beschäftigten und damit auch zur Erreichung bester Be-
hördenergebnisse, wird sich auch in Zukunft im Wesentlichen analog gestalten müssen.  
Die evtl. Zeitersparnis durch generell digitale Personalratssitzungen würde auf Dauer mit ho-
her Wahrscheinlichkeit den Betriebsfrieden und die Arbeitsergebnisse nachteilig beeinflussen.  
 
Die derzeit geltende Vorgriffsregelung per Erlass begrüßen wir. 
Die Neuregelung sollte nach zwei Jahren evaluiert werden.  
 
 
Zu Art. 5 Nr. 3-6: 
Keine Einwände. 
 
Wir weisen noch darauf hin, dass wir als dbb Hessen eine Gesamt-Novelle des HPVG einge-
fordert haben, um die Mitbestimmung in der hessischen Verwaltung zukunftsfähig machen zu 
können. 
Zu diesem Zweck haben wir den Fraktionen und dem hessischen Innenminister schon im ver-
gangenen Jahr einen vollständigen Gesetzentwurf mit einer Synopse zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
Zu Art. 6 - Hess. Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung: 
 
Keine Einwände. 
 
 
 
Zu Art. 7 - HUKG: 
 
Keine Einwände. 
 
 
Zu Art. 8 - HRKG: 
 
Keine Einwände. 
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Zu Art. 9 - HDSIG: 
 
Keine Einwände. 
 
 
 
Zu Art. 10 - HLVO 
 
Zu Art. 10 Nr. 1 bis 13: 
Keine Einwände. 
 
 
Zu Art. 10 Nr. 14 (§ 37 HLVO): 
 
Der Regelungsinhalt ist geeignet, einen handfesten Generationenkonflikt innerhalb der aktiven 
Beamtenschaft zu verursachen. 
Es geht darum, einen gerechten Ausgleich bei der Vergabe der Aufstiegsmöglichkeiten in den 
höheren Dienst zwischen den leistungsstarken und -bereiten Dienstälteren und den leistungs-
starken und -bereiten, lebens- und dienstjüngeren Kolleginnen und Kollegen herbeizuführen. 
Und darum befürworten wir hier einen „goldenen Mittelweg“. 
Statt der im Gesetzentwurf vorgesehenen zusätzlichen Bewährungszeit von zwei Jahren        
favorisieren wir hier eine Bewährungszeit von einem Jahr. 
Wir reflektieren dabei ausdrücklich auch auf den Umstand, dass früher die Aufstiegsmöglich-
keiten in wesentlich geringerem Umfang zur Verfügung standen. 
 
 
Zu Art. 10 Nr. 15 und 16: 
Keine Einwände. 
 
 
Zu Art. 1 Nr. 17 (Anlage 1 zur HLVO): 
 
Wir begrüßen die beabsichtigte Neuregelung. 
Um das beschriebene Ziel erreichen zu können, wird das Angebot eines neuen dualen Studi-
engangs „Digitale Verwaltung“ mit Zuordnung zum allgemeinen Verwaltungsdienst wohl nicht 
ausreichen. 
Wir regen daher an, umfassendere digitale Inhalte in allen Ausbildungs- und Studiengängen 
vorzusehen und ggf. künftig weitere duale Studiengänge mit Zuordnung zu anderen Bereichen 
einzurichten. 
 
 
 
Zu Art. 10 Nr. 18: 
Keine Einwände. 
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Zu Art. 11 - HPolLVO: 
 
 
Zu Art. 11 Nr. 1 (§ 2 Abs. 3 HPolLVO): 
 
Keine Einwände. 
 
 
Zu Art. 11 Nr. 2 (§ 5 Abs. 3 HPolLVO): 
 
Es bestehen gewisse Zweifel, ob die vorgesehene Neuregelung dem Ziel einer Bestenauslese 
gerecht werden kann. 
Wir verweisen hierzu auch auf die Stellungnahme der DPolG Hessen. 
 
 
Zu Art. 11 Nr. 3 (§ 13 Abs. 1 HPolLVO): 
 
Wir geben zu bedenken, dass bei einem Eintritt im 36. Lebensjahr rd. 26 Jahre aktiver Dienst 
und rd. 19 Jahre Ruhestand zu erwarten wären. 
Bewerber sollten darauf hingewiesen werden, dass es zu merklichen Nachteilen beim Erwerb 
von Versorgungsansprüchen kommen wird im Vergleich zu einer „klassischen Beamtenbio-
graphie“. 
Im Übrigen verweisen wir auch hier auf die Stellungnahme der DPolG Hessen. 
 
 
 
Zu Art. 12  - HBeihVO: 
 
Wir verweisen auf die vorstehenden Ausführungen zu den geplanten Änderungen im HBG. 
Die geplanten Änderungen werden sehr begrüßt. 
 
 
 
Zu Art. 13 - HTGV: 
 
Keine Einwände. 
 
 
 
Zu Art. 14 - HUrlVO: 
 
Keine Einwände. 
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Zusammenfassend verweisen wir auf unsere vorstehend ausgeführte Kritik zu einzelnen ge-
planten Neuregelungen, begrüßen aber auch die zahlreichen, mitunter kleinteiligen Verbesse-
rungen in vielen Bereichen.  
Besonders begrüßen wir die geplante Angriffsentschädigung und die Anhebung der Einkom-
mensgrenzen zum Erhalt der Beihilfefähigkeit. 
 
Es ist jedoch enttäuschend, dass viele unserer Forderungen, die wir den Fraktionen von CDU 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schon im vergangenen Jahr schriftlich und in Gesprächen 
vorgetragen hatten, im vorliegenden Gesetzentwurf keinerlei Berücksichtigung finden. 
 
Wir sind der Auffassung, dass man -wenn man einmal in einer Legislaturperiode ein so um-
fangreiches Werk auf den Weg bringt- die Chance nutzen sollte, u. a. auch zu strukturellen 
Verbesserungen zu kommen. 
 
 
Der dbb Hessen appelliert daher an die den Gesetzentwurf einbringenden Fraktionen von CDU 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, unsere nachstehend aktualisierten Forderungen zur Umset-
zung in diesem 3. DRÄndG aufzugreifen. 
 
 
Diese sind: 
 

• Einführung echter Besoldungsämter A9 Z und A13 Z sowie erforderlichenfalls 
Anhebung der Stellenplanobergrenzen  

• Anerkennung von Erziehungszeiten für die vor 1992 geborenen Kinder*  
• Zulagen;  

o Erhöhung der Meisterzulage, Polizei-, Vollzugs- und Feuerwehrzulage  
o Ruhegehaltsfähigkeit und Dynamisierung aller Zulagen 
o Einführung einer Technikerzulage (als Stellenzulage) 

• Vollständige Anerkennung von Reisezeiten als Arbeitszeit  
• Gewährung von Beihilfe anhand des Status‘ zum Datum der Behandlung, nicht der 

Rechnungsstellung 
• Absenkung der Wertgrenze für die Einreichung eines Beihilfeantrags auf 100,- € 
• LAK auch für Anwärter, ohne Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Kündigung oder 

Nichtbestehen der Laufbahnprüfung 
• Vereinfachte, wohlwollende Anerkennung einer Covid-19-Infektion/Erkrankung als 

Dienstunfall. 
 
  *  Die dbb Frauenvertretung Hessen hatte auf Änderungen des HBeamtVG im Hinblick auf die verbesserte                
     Anerkennung von Erziehungszeiten für vor dem 1.1.1992 geborene Kinder gehofft, wie uns deren Vorsitzende,          
     Frau Sonja Waldschmidt, im Zuge der Fertigung dieser Stellungnahme noch einmal übermittelte. Sie trägt uns    
     gegenüber vor: 
    „In den vergangenen Jahren wurde – aus guten Gründen - die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in  
    der Rentenversicherung deutlich und wiederholt verbessert. Die Übertragung dieser Verbesserungen auf die  
    Beamtenversorgung in Hessen und damit eine gleichwertige Anerkennung von erbrachten Kindererziehungsleis- 
    tungen ist eine zentrale berufspolitische Forderung der dbb Landesfrauenvertretung und wird auch weiterhin ein  
    bedeutsames und nachdrückliches Anliegen unserer Mitgliedschaft sein, wie die bereits vorliegenden Anträge  
    zum Landesfrauentag 2021 zeigen. Die unterschiedliche Berücksichtigung - abhängig vom jeweiligen Alters- 
    sicherungssystem - stellt eine Gerechtigkeitslücke dar, die es dringend zu schließen gilt.“  
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Diese Argumentation, die die dbb Frauenvertetung Hessen auch dem Hessischen Innen- 
minister zu Beginn des vergangenen Jahres schriftlich übermittelt hatte, findet die ausdrückli-
che Unterstützung des dbb Hessen und entspricht in vollem Umfang unserer geltenden Be-
schlusslage. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Heini Schmitt 
Landesvorsitzender 
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Betreff 
Frankfurt, 19. August 2021 
  
  
  
 
Per E-Mail 
 
 
 
Stellungnahme der GEW Hessen zum Gesetzentwurf Fraktion der CDU, 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drittes Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften – Drucks. 20/5897 – 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Lingelbach, sehr geehrter Herr Heinz, 

vielen Dank für die Gelegenheit, zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eines Dritten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften – Drucks. 20/5897 – schriftlich Stellung nehmen zu können. 

Die GEW Hessen schließt sich der Stellungnahme des DGB Hessen-Thüringen zum 
Gesetzentwurf an.  

Allerdings möchten wir im Folgenden ergänzend auf einige spezielle Punkte gesondert 
eingehen: 

Zu Art. 1 – Änderungen des Hessischen Beamtengesetzes 

Nr. 4 zu § 14 Abs.2 

Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die ihre Laufbahnbefähigung bei einem anderen 
Dienstherrn erworben haben, entschied bisher immer die oberste Dienstbehörde, welcher 
Laufbahn nach hessischem Recht diese Befähigung entspricht. Nach dem Gesetzentwurf soll 
die Einstellungsbehörde die Entscheidung treffen, wenn die Anforderungen des § 15 Abs. 2 
bis 5 HBG erfüllt sind, also die Bildungs- und sonstigen Voraussetzungen (z.B. 
Vorbereitungsdienst). Im Schulbereich bedeutet dies, dass die Entscheidung durch das 
einstellende Schulamt erfolgt.  

An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses im 
Hessischen Landtag 
z.Hd. C. Lingelbach/M.Müller 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
 

Telefon: 069 971293 -0 
Fax: 069 971293 -93 
E-Mail: info@gew-hessen.de 
Web: www.gew-hessen.de 
 
Frankfurt, den 19. August 2021 
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Die oberste Dienstbehörde ist unter Beteiligung des Landespersonalamts dann „nur“ noch 

für die „anderen Fälle“, wohl für die schwierigeren Fälle zuständig. Insgesamt ist diese 

Änderung kritisch zu sehen, da hier mit einer uneinheitlichen Herangehensweise der 
einzelnen Schulämter zu rechnen ist. Die Änderung lehnen wir ab. 

Art. 3 – Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes 

Nr. 8 zu Anlage I Buchstabe b) 

Die Begründung erläutert an dieser Stelle, des mit der Änderung des § 44 Hessische 
Laufbahnverordnung die Rechtgrundlage für die Ernennung der Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen, die als Lehrkräfte eingesetzt sind, wieder eingeführt wird. Das begrüßen 
wir ausdrücklich, und es entspricht einer lange vorgetragenen Forderung der GEW Hessen.  

Art. 4 – Änderung des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes 

Nr. 3 a) bb) zu § 11 Abs. 1 Satz 3 

In Zukunft sollen Vordienstzeiten nach § 10 grundsätzlich mit Zeiten einer Tätigkeit als 
Lehrkraft nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b) zusammengefasst werden. Zeiten nach § 10 sind 
solche, die immer anerkannt werden müssen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Die 
größte Hürde ist in der Regel, dass diese Zeiten „zur Ernennung geführt haben müssen“. Bei 
Zeiten nach § 11 gibt es eine Ermessensentscheidung. Erfüllt eine Tätigkeit beide 
Voraussetzungen, ist die Anerkennung nach § 10 vorrangig. Nach der Begründung handelt es 
sich um eine gesetzliche Klarstellung. Dies ist nicht nachvollziehbar, Es handelt sich vielmehr 
um eine Neuregelung. Die Änderung dürfte im Zusammenhang mit § 13 Abs. 9 stehen.  
Dieser beschränkt die Ruhegehaltfähigkeit (auch) von Zeiten nach § 11, aus denen eine nicht 
nach § 59 anrechenbare Rente bezogen wird. 

Die Neuregelung wird daher abgelehnt. 

 

Nr. 17 c) aa) zu § 57 Abs. 4 

Die Anrechnung von Einkünften aus einer Nebentätigkeit im Ruhestand soll nicht mehr 
streng monatsbezogen erfolgen. Vielmehr sollen für alle Monate im Kalenderjahr, in denen 
die Tätigkeit ausgeübt wird, der gleiche Betrag berücksichtigt werden. Bei einer Tätigkeit, die 
das ganze Kalenderjahr ausgeübt wird, somit zu 1/12. 

Bei Einkünften, die nicht in Monatsbeträgen erzielt werden (in der Regel eine selbstständige 
Tätigkeit), war dies auch bisher der Fall. Jetzt erfolgt eine Gleichstellung. 

Die Verwaltungsvereinfachung sollte immens sein. Für die Ruhestandsbeamtinnen und -
beamten kommt es auf den Einzelfall an, ob die bisherige oder die neue Regelung günstiger 
ist. In der Regel dürfte es aber zu keinen Nachteilen kommen.  

Die Regelung ist zu begrüßen. 
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Zu Artikel 10 – Änderungen der Hessischen Laufbahnverordnung 

Nr. 16 Buchstabe a zu § 44 

Siehe Anmerkung zu Art. 3 – Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes (Nr. 8 zu Anlage I 
Buchstabe b)) 

Artikel 12 – Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung 

Die Änderungen der Beihilfeverordnung sind insgesamt zu begrüßen.  

Im Einzelnen zur Beihilfeverordnung: 

Inkrafttretungszeitpunkt 

Nach Artikel 16 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes sollen Artikel 12 rückwirkend zum 1. Januar 2021 in 
Kraft treten. Hintergrund dürften die zahlreichen Vorgriffsregelungen sein, die im Bereich 
der Beihilfe seit Jahren erlassen werden. 

Offen ist, ob die für die Beamtinnen und Beamten günstigeren Regelungen auch angewandt 
werden, wenn bereits bestandskräftige Bescheide vorliegen. Nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 HVwVfG 
können Betroffene einen Antrag auf Aufhebung oder Änderung des Beihilfebescheids 
stellen, wenn sich die Rechtslage nachträglich zu ihren Gunsten geändert hat.  

Hier stellt sich die Frage an en Dienstherren: Ist beabsichtigt, die Beamtinnen und Beamten 
über die Neuregelungen zeitnah zu informieren und/ oder den Anträgen stattzugeben? 

Nr. 3 zu § 6 Abs. 1 Nr.8 

Der nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 beihilfefähige Betrag für eine für eine Familien- und Haushaltshilfe 
soll mit Verweis auf den Mindestlohn auf „bis zu 10 Euro stündlich“ angehoben werden. Im 

Rahmen der vom DGB Hessen-Thüringen geforderten Tariftreue wäre hier aber zumindest 
das niedrigste Tabellenengelt (Stufe 2, einfachste Tätigkeiten) des TV-Hessen zugrunde zu 
legen.  Unter Berücksichtigung der Jahressonderzahlung des TV-Hessen ergibt sich ein 
Stundenentgelt von annäherungsweise 12,50 Euro für die Entlohnung der Familien- und 
Haushaltshilfe. Eine dynamische Anpassung des Betrages an die Entgeltsteigerungen des TV-
H ist darüber hinaus wünschenswert. 

Nr. 8 a) zu § 15 Abs. 1 

Die Anhebung des Bemessungssatz für Anwärterinnen und Anwärter um 20 Prozentpunkte 
wird von uns begrüßt, insbesondere da die Begründung die schwierige finanzielle Situation 
von Anwärtern und Anwärterinnen angesichts der Lebenshaltungskosten insbesondere in 
Ballungsräumen thematisiert. In der Konsequenz dieser Argumentation müssten allerdings 
die Anwärter:innenbezüge ganz allgemein angehoben werden. 

Nr. 8 c) zu § 15 Abs. 8 

Dass die Beihilfe nicht mehr gekürzt wird, wenn aufgrund von Rechtsvorschriften ein 
Zuschuss zur privaten Krankenversicherung gezahlt wird, ist ausdrücklich zu begrüßen. Dies 
betrifft vor allem den Zuschuss der Rentenversicherung. 
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Eine entsprechende Neuregelung sollte auch für freiwillig gesetzlich Versicherte mit 
Anspruch auf Sachleistungsbeihilfe erfolgen. Denn auch hier sind es gerade die 
Ruhestandsbeamtinnen und -beamten mit zusätzlichen Rentenanspruch, die auf den 
Zuschuss verzichten müssen, wenn sie den Anspruch auf Sachleistungsbeihilfe nicht verlieren 
möchten. Auch in diesem Bereich dürfte der Verwaltungsaufwand sehr hoch sein. 

Vorschlag: 

In § 5 Abs. 5 Satz 1 werden nach den Worten „die keinen Zuschuss zum 
Versicherungsbeitrag“ die Worte „ aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses“ eingefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Birgit Koch       Maike Wiedwald 
Vorsitzende       Vorsitzende 
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Stellungnahme des Bundes der Steuerzahler (BdSt) Hessen zu dem Gesetzent-
wurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein  

Drittes Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (Drs. 20/5897) 

 

Der Bund der Steuerzahler Hessen bedankt sich sehr herzlich für die Möglichkeit zur 
folgenden Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf. 

Der Gesetzentwurf umfasst eine Vielzahl an Änderungen in den verschiedensten 
dienstrechtlichen Vorschriften. Die darin vorgesehenen Änderungen wie die Verlän-
gerung der Probezeit wegen Elternzeit bei Führungskräften, die Regelung zum Aus-
gleich von Rufbereitschaft für Beamtinnen und Beamte oder des Beihilferechts als 
Anpassung an geltende Rechtsprechung und zur Schaffung verlässlicher Regelun-
gen bedürfen aus unserer Sicht keiner Kommentierung oder Bewertung seitens des 
BdSt Hessen. Gleiches gilt für ebenfalls vorgesehene Änderungen zur Anpassung an 
Entwicklungen in der Praxis oder zur Umsetzung zeitgemäßer Regelungen. Daher 
werden wir uns im Folgenden auf einige Punkte konzentrieren. 

 

1. Moderne Verwaltung 

Aus Sicht des BdSt Hessen sollte bei dienstrechtlichen Regelungen neben anderen 
Aspekten auch der wirtschaftliche Einsatz der Steuergelder berücksichtigt werden. 
Dazu gehört sicher unbestritten eine moderne und effiziente Verwaltung, um die ho-
heitlichen Aufgaben des Landes zu bewerkstelligen. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der BdSt Hessen die vorgesehene Änderung der 
Vorschrift zur Anrechnung von Erwerbseinkommen auf die Versorgung, um diese 
nach Auffassung des Landesrechnungshofes weniger verwaltungsaufwendig zu ge-
stalten. Wir begrüßen ausdrücklich, dass dieser Hinweis des Landesrechnungshofes 
aufgenommen und umgesetzt wurde. Wir erhoffen uns seitens des Gesetzgebers für 
die Zukunft weitere Initiativen in dieser Richtung. 

Zu einer modernen funktionierenden Verwaltung gehören kompetente, motivierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Der BdSt Hessen unterstützt in diesem Zusammen-
hang die vorgesehenen Änderungen zur Deckung des hohen Bedarfes an IT-Fach-
kräften mit grundlegenden Verwaltungskenntnissen. Gerade in diesem Bereich der IT 
liegt einer der Schlüssel für eine moderne und zukunftsorientierte Verwaltung. 

Allerdings sind dabei nicht die klassischen hoheitlichen Bereiche zu vernachlässigen. 
Daher finden auch die Anpassungen z.B. im Polizeibereich zur Erweiterung des Be-
werberkreises unsere Unterstützung. 
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Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten einen Schub in der Di-
gitalisierung gebracht. Dazu gehört die vermehrte Akzeptanz von digitalen Lösungen 
in allen Bereichen wie die Durchführung von Sitzungen als Video- oder Telefonkonfe-
renz. Die vorgesehene Regelung, Personalratssitzungen weiterhin rechtssicher als 
Video- oder Telefonkonferenz durchführen zu können, ist aus Sicht des BdSt Hessen 
richtig. Wir regen an, diese Möglichkeit auch in anderen Bereichen – wie Sitzungen 
der Gremien des Landtages sowie auf kommunaler Ebene – einzuräumen. Die Erfah-
rungen der letzten Monate können dabei in dafür notwendige Regelungen einfließen, 
z.B. um einen Minderheitenschutz sowie größtmögliche Datensicherheit zu gewähr-
leisten. 

 

2. Schutz der Landesbediensteten in ihrer Dienstausübung 

Für den Staat ist es zur Erfüllung seiner hoheitlichen Aufgaben unabdingbar, dass 
die Bediensteten ihre Aufgaben erfüllen können ohne gesundheitliche oder ähnliche 
Verletzungen befürchten zu müssen. Das Land Hessen steht in diesem Zusammen-
hang in der Verpflichtung seine Bediensteten zuallererst vor Angriffen wirksam zu 
schützen. 

Der BdSt Hessen nimmt die Entwicklung der steigenden Zahlen von An- und Über-
griffen auf Vertreter des demokratischen Rechtsstaates mit großer Besorgnis zur 
Kenntnis. Diese Angriffe gehen jeden an. Wir unterstützen daher Initiativen, um die 
Bediensteten – Beamtinnen und Beamte sowie alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer – vor Angriffen zu schützen. 

Folgerichtig dürfen die Betroffenen solcher Angriffe, die sie als Vertreterinnen und 
Vertreter des demokratischen Rechtstaates erfahren mussten, nicht alleine gelassen 
werden. Neben der selbstverständlichen Versorgung im medizinischen und psycholo-
gischen Bereich halten wir eine einmalige Entschädigungsleistung daher für ange-
bracht. 

 

3. Politische Beamte im Land Hessen 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht schließlich die Umwidmung der Stelle der Präsi-
dentin/des Präsidenten des Landeskriminalamtes (LKA) in eine politische Beamten-
stelle vor. Der BdSt Hessen sieht in dieser Stellungnahme bewusst von einer Bewer-
tung ab, inwieweit es bei dieser Position „in besonderem Maße darauf ankommt, 
dass sich die Amtsinhaberinnen oder Amtsinhaber […] jederzeit in voller Überein-
stimmung mit den grundsätzlichen Ansichten und Zielen der Landesregierung […] 
befinden.“ 

Beim Blick in §7 des Hessischen Beamtengesetzes fällt aber auf, dass die/der Lei-
ter/in des Landesamtes für Verfassungsschutz, die/der Landespolizeipräsident/in so-
wie alle Polizeipräsident/inn/en dort bereits als politische Beamte aufgeführt sind. Vor 
diesem Hintergrund stellt sich nur auf den ersten Blick die Frage, warum das LKA 
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dort bisher gefehlt hat. Vielmehr stellt sich für den BdSt Hessen die Frage, ob die Re-
präsentantinnen und Repräsentanten der Sicherheitsbehörden in Gänze politische 
Beamte sein müssen.  

Diese Frage wird in den Bundesländern unterschiedlich bewertet. So werden nach 
unserem Kenntnisstand die Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten nur in 
sechs der sechzehn Bundesländer als politische Beamte eingestuft. In der überwie-
genden Anzahl der Bundesländer sieht der Gesetzgeber demnach von einer Einstu-
fung als politische Beamte ab. Diese Feststellung führt uns als BdSt Hessen zur 
Überlegung, die Anzahl der politischen Beamten in Hessen eher zu reduzieren denn 
durch die geplante Änderung an der Leitungsspitze des LKA noch zu erweitern. 

Schließlich hat die Einstufung als politische Beamte nicht zuletzt finanzielle Auswir-
kungen. Erfahrungsgemäß wird bei Bedarf sehr wohl davon Gebrauch gemacht, poli-
tische Beamte „in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen“ und die Position neu 
besetzt. In der Folge werden damit neben der/dem aktuellen – gut dotierten - Amtsin-
haber/in auch die betreffenden arbeitsfähigen Vorgänger/innen entsprechend vergü-
tet. Diese Mehrbelastung für den Haushalt sollte im Sinne des wirtschaftlichen Ein-
satzes von Steuergeldern vermieden oder nur auf ein absolut notwendiges Maß be-
grenzt werden. 

Vor diesem Hintergrund spricht sich der BdSt Hessen gegen die vorgesehene Um-
widmung aus und regt perspektivisch eine Reduzierung der Stellen von politischen 
Beamten an.  

 
Wiesbaden, 19.08.2021 
 
 
 
Joachim Papendick 
Vorsitzender 
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Öffentliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen 
Landtags;  
Gesetzentwurf  
Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drittes Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften –
Drucks. 20/5897 – 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

wir bedanken uns für die Übersendung des Gesetzentwurfs für ein 

Drittes Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften und 

nehmen, nach Befragung unserer Mitglieder, hierzu wie folgt 

Stellung: 

 

 

Artikel 1: 
 

Nr. 4:  

Die ausdrücklich vorgesehene, grundsätzliche Anerkennung der 

im Bereich des Bundes oder eines anderen Bundeslandes erwor-
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benen Laufbahnbefähigung als Befähigung für eine Laufbahn vergleichbarer Fachrichtung 

in Hessen wird zu einer Verwaltungsvereinfachung führen. Bislang lag die Entscheidung 

bei der obersten Dienstbehörde mit Zustimmung des für die Gestaltung der jeweiligen 

Laufbahn zuständigen Ministeriums und im Benehmen mit dem Direktor des Landes-

personalamts. Nun ist dieser Weg nur noch zu bestreiten, wenn die Laufbahnbefähigung 

nicht den Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 bis 5 HBG entspricht, ansonsten kann die Ein-

stellungsbehörde selbst die Laufbahnbefähigung anerkennen und der entsprechenden 

Laufbahn in Hessen zuordnen. Die bisherige Regelung führte bei Versetzungen zu erhebli-

chen zeitlichen Verzögerungen, die den Bewerberinnen und Bewerbern nur schwer ver-

ständlich zu machen waren, da diese Regelung nur in Hessen Anwendung fand. Insofern 

wird die Änderung ausdrücklich begrüßt.  

 

Nr. 5:  

Die Neufassung stellt klar, welche Berufsausbildung bzw. welcher Studienabschluss in-

haltlich den Anforderungen eines Vorbereitungsdienstes entspricht und ist insofern nicht 

zu beanstanden.  

 

Nr. 11:  

Die Regelung der Rufbereitschaft im Hessischen Beamtengesetz ist zu begrüßen. Sie ist 

grundsätzlich geeignet Rechtssicherheit zu schaffen, denn bislang wird die Rufbereitschaft 

für den Bereich der Feuerwehr nicht geregelt. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts wird festgelegt, dass es sich bei der Rufbereitschaft nicht 

um Arbeitszeit handelt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass es in der 

Umsetzung der Rufbereitschaft bei unseren Mitgliedern mitunter voneinander abwei-

chende Ausgestaltungsformen gibt, so dass unterschiedliche Möglichkeiten bestehen die 

Zeit, die durch berufliche Leistungen nicht in Anspruch genommen wird, frei zu gestalten. 

Ein differenzierter Blick auf die Rufbereitschaft in Form spezieller Regelungen besteht für 

Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes sowie für Richterinnen und Richter 

und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Gleichermaßen ist jedoch auch die Feuerwehr 

Gefahrenabwehrbehörde, die besonderen Rahmenbedingungen in der Ausübung ihres je-

weiligen Dienstes unterliegt. Sie unterscheidet sich insofern von anderen Behörden, in 

denen ebenfalls Rufbereitschaftsdienste angeordnet werden, so dass eine eigenständige 

Regelung verbunden mit einer speziellen Vergütung der Feuerwehr Rufbereitschaft 

zweckmäßig erschiene. 
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Nr. 14:  

Bislang wurde auf Antrag bei berechtigtem Interesse den Beamtinnen und Beamten ein 

Dienstzeugnis erteilt. Jetzt wird der Anspruch auf Ausstellung des Dienstzeugnisses ein-

geschränkt. Es wird nur noch auf Antrag erteilt, wenn die Beamten nach Beendigung des 

Beamtenverhältnisses oder zum Zwecke der Bewerbung bei einem anderen Dienstherrn 

oder Arbeitgeber ein solches fordern. Das Dienstzeugnis enthält nur noch Angaben über 

die Art und Dauer der von den Beamten bekleideten Ämter. Die bisherige Regelung, dass 

das Dienstzeugnis auf Verlangen auch über die ausgeübte Tätigkeit und die Leistungen 

Auskunft geben muss, entfällt. Änderungswünsche zum Dienstzeugnis bezogen sich in der 

Vergangenheit meist auf die angegebenen Leistungen. Es steht daher zu erwarten, dass 

die Beamten weiterhin ein Zeugnis, das auch über die ausgeübte Tätigkeit und Leistungen 

Auskunft gibt, erbitten werden. 

 

 

Artikel 2: 
 

Die Änderungen des Hessischen Disziplinargesetzes sind nachvollziehbar und praxisge-

recht. Die Feststellung, dass bei Disziplinarvorgängen kein allgemeiner Anspruch auf 

Informationsfreiheit gilt, erscheint sachgerecht.  

 

 

Artikel 3: 
 

Neu eingeführt wird die gesetzliche Grundlage für die Gewährung eines finanziellen Aus-

gleichs für die Zeit der Rufbereitschaft, sofern kein Freizeitausgleich gewährt werden 

kann. Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung den finanziellen 

Ausgleich zu regeln. In der Rechtsverordnung kann auch eine Regelung zur Gewährung 

einer pauschalen Abgeltung bei Einsätzen im Rahmen der Rufbereitschaft getroffen wer-

den. Die Ausgestaltung der Rechtsverordnung bleibt abzuwarten. 
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Artikel 4: 
 

Nr. 12:  

Die Erweiterung der Dienstunfallfürsorge um wohnumfeldverbessernde Maßnahmen nach 

dem SGB VII ist angebracht, wenngleich im Einzelfall ein hoher Bearbeitungsaufwand zu 

erwarten ist. Ungeregelt bleibt die Übernahme der Kosten eines vorübergehenden Pflege-

bedarfs, der nach einem Dienstunfall entsteht, ohne dass eine Pflegestufe festgesetzt ist. 

Hier wäre eine Klarstellung im Hessischen Beamtenversorgungsgesetz oder in der Heil-

verfahrensverordnung wünschenswert. 

 

Nr. 13:  

Die Gewährung von Unfallausgleich ab einem Grad der Schädigungsfolgen von 20 soll ab 

dem ersten Tag des auf die Verkündung des Gesetzes folgenden Kalendermonats gelten. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Regelung für alle ab dem 1. Januar 1992 

eingetretenen Dienstunfälle gilt. Da nach der bisherigen Rechtslage Anträge auf Unfall-

ausgleich bei einem Grad der Schädigungsfolgen von unter 25 abzulehnen sind, wäre eine 

Handreichung zum Umfang mit diesen Fallgestaltungen sowie zum Ausmaß der seitens 

des Dienstherrn bestehenden Informationspflicht für die Praxis hilfreich.  

 

Durch die Einführung einer Angriffsentschädigung im Rahmen der Dienstunfallfürsorge 

wird für die Beamtinnen und Beamten und entsprechend für alle anderen Angehörigen des 

öffentlichen Dienstes eine neue Leistung normiert. Dies macht neue Geschäftsprozesse 

erforderlich, damit die einheitliche Leistungsgewährung trotz systembedingt unterschiedli-

cher Bearbeitung von Unfallmeldungen gelingt. Eine strafrechtliche Verfolgung der angrei-

fenden Person ist nach der Gesetzesbegründung nicht erforderlich. Die Prüfung, ob es 

sich im Einzelfall um einen rechtswidrigen Angriff gehandelt hat, ist vom Dienstherrn vor-

zunehmen und zu entscheiden. Angesichts der steigenden Zahl von Übergriffen auch auf 

im Rettungswesen, Ordnungs- und Feuerwehrdienst Tätige unterstützt die Angriffsent-

schädigung die Fürsorgeverantwortung des Dienstherrn. Der finanzielle Aufwand und der 

Umfang der verwaltungsmäßigen Abwicklung in der Praxis bleibt abzuwarten. 
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Nr. 17:  

Der von uns bereits im Rahmen der Evaluation des Hessischen Beamtenversorgungs-

gesetzes angeregte Wegfall der Einkommensanrechnung bei Waisen wird ausdrücklich 

begrüßt. Die Einkommensanrechnung führte in der Vergangenheit ganz selten zu einer 

Kürzung, gleichwohl war der Aufwand der jeweiligen Berechnung sowie der Aufwand der 

Anforderung der Unterlagen erheblich. 

 

Nr. 23:  

Die gesonderte und komplexe Anrechnungsregelung beim Zusammentreffen von Ein-

kommen mit Arbeitsgeld entfällt, was auch aus verwaltungsökonomischen Gründen sinn-

voll ist.  

 

 

Artikel 5: 
 

Nr. 2:  

Die Eröffnung der Möglichkeit, Sitzungen des Personalrats mittels Video- oder Telefon-

konferenz durchführen zu können, erscheint sachgerecht und geboten. Wir gehen davon 

aus, dass – verbunden mit der Vorgabe nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 HPVG, wonach vorhande-

ne Einrichtungen zu nutzen sind, die durch die Dienststelle zur dienstlichen Nutzung frei-

gegeben sind – keine zusätzlichen Kosten für die Dienststellen entstehen werden. Anders 

wäre es, wenn in der Folge auch ein Anspruch der einzelnen Personalratsmitglieder auf 

Bereitstellung der Ausstattung gemäß § 42 HPVG bestünde, sofern der Personalrat ent-

sprechend beschließt. In Ermangelung einer ausdrücklichen Regelung gehen wir davon 

aus, dass dies aus der Regelung des § 32 Abs. 2 HPVG neu nicht folgt.  

 

 
Artikel 7: 
 

Nr. 1:  

Die Möglichkeit, auch Bewerberinnen und Bewerbern Umzugskosten zuzusichern, wenn 

an deren Gewinnung ein besonders dienstliches Interesse besteht, wird mit Blick auf die 

Personalgewinnungsprobleme bei speziellen Fachkräften begrüßt. Die Möglichkeit der 
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Pauschalvergütung der Umzugskosten führt zu einem geringeren Verwaltungsaufwand 

und zu mehr Flexibilität. 

 

 

Artikel 8: 
 

Nr. 2:  

Erstmalig wird eine Wegstreckenentschädigung für private Elektrofahrräder vorgesehen. 

Dies ist unter Berücksichtigung der in der Gesetzesbegründung genannten Zielsetzung 

der „Weiterführung der Förderung der Elektromobilität durch die Hessische Landes-

regierung“ nicht zu beanstanden und erscheint in der Höhe der Entschädigung von 0,10 

Euro je Kilometer angemessen.  

In diesem Zusammenhang ist zu bemängeln, dass aufgrund fehlender Regelung im Hessi-

schen Besoldungsgesetz eine Entgeltumwandlung zum Zwecke des Fahrradleasings (an-

ders als beispielsweise in Baden-Württemberg) für Beamtinnen und Beamte noch immer 

nicht zulässig ist. Aus eben den genannten Gründen wäre es aber wünschenswert, auch 

Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit zu eröffnen. 

 

 

Artikel 10: 
 

Nr. 5:  

Die Regelung, dass der Vorbereitungsdienst bei Bachelorstudiengängen nicht wie bislang 

mit Ablauf des Tages des Bestehens der Laufbahnprüfung endet, sondern an dem Tag, an 

dem das Studium endet, erscheint praktikabel. 

 

 

Artikel 12: 
 

Nr. 3:  

Die Erhöhung des Stundensatzes auf 10,00 Euro ist sachgerecht. Jedoch gilt es zu beach-

ten, dass dieser Betrag ab dem 1. Juli 2022 unter dem Mindestlohn (dann 10,45 Euro) 

liegt, so dass ggf. eine sprachliche Verknüpfung mit dem jeweils gültigen Mindestlohn eine 

Vereinfachung darstellen würde. 
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Nr. 5: 

§ 7 Abs. 4 wird aufgehoben. Demnach gilt eine Anschlussheilbehandlung dann nicht mehr 

als stationäre Leistung. Wenn die Krankenversicherung die Anschlussheilbehandlung je-

doch weiterhin stationär abrechnet, wovon auszugehen ist, wären 15 Prozent der Kosten 

des Beihilfeberechtigten nicht abgedeckt. Dies stellt eine erhebliche finanzielle Unter-

deckung bei privat Krankenversicherten dar und birgt erhebliches Konfliktpotential. 

 

Nr. 8:  

Die Anhebung des Beihilfebemessungssatzes für die Empfängerinnen und Empfänger von 

Anwärterbezügen einschließlich ihrer berücksichtigungsfähigen Angehörigen auf 70 Pro-

zent wird begrüßt. Die Regelung ist geeignet, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes 

während der Ausbildung zu steigern. Weiterhin wurde die Deckelung des Zuschusses zum 

Krankenversicherungsbeitrag gestrichen, was eine Vereinfachung der Beihilfesach-

bearbeitung zur Folge haben wird. 

 

Nr. 9:  

Es ist festzustellen, dass sich die Abrechnung mit dem Krankenhaus oftmals aufwändig 

gestaltet. Wird diese Auflage von den Beihilfeberechtigten auf die Beihilfestelle übertra-

gen, wird dies zusätzliche Personalkapazitäten in Anspruch nehmen. 

 

Anlage 2:  

Der Verwaltungsaufwand für die Berechnung des Zahnersatzes wird durch die Neurege-

lung (50% der Material- und Laborkosten) deutlich verringert.  

In Nr. 4 der Anlage 2 sind nunmehr nicht mehr 2 Implantate pro Kiefernhälfte (also insge-

samt 8), sondern lediglich 2 Implantate vorgesehen. Dies wäre eine massive Verschlech-

terung und es stellt sich die Frage, ob dies so gewollt ist.  

Der höchstmögliche Bonus von 30 Prozent entspricht seit dem 1. Oktober 2020 nicht mehr 

der aktuellen Regelung der gesetzlichen Krankenversicherung und sollte deshalb ange-

glichen werden.  

 

Die drei Beamtenversorgungskassen in Hessen haben mit Schreiben vom 3. August 2021 

(Anlage) weitergehenden Änderungs- und Ergänzungsbedarf zur Hessischen Beihilfen-
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verordnung aufgezeigt. Wir machen uns diese Ausführungen zu Eigen und bitten um Be-

rücksichtigung.  

 

 
Abschließend möchten wir die Gelegenheit nutzen, um auf weitergehenden Regelungs-

bedarf hinzuweisen: 

 

1. Vertretung der Dienststellenleitung in Eigenbetrieben 
 

Nach § 8 Abs. 2 S. 4 HPVG ist der Betriebsleiter in Eigenbetrieben der Dienststellenleiter. 

Eine Vertretung ist zwar zulässig, allerdings muss der Vertreter Mitglied der Betriebslei-

tung sein. Dies folgt auch aus der Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10. De-

zember 2009 (Az.: 20W 150/09), in welcher es im Wesentlichen um die Frage eines Han-

delsregistereintrags ging. Im Ergebnis folgt daraus, dass die der Dienststellenleitung vor-

behaltenen Maßnahmen nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz von einem Ab-

wesenheitsvertreter nicht wirksam wahrgenommen werden können. Eigenbetriebe, die 

nur über einen Betriebsleiter verfügen, müssen somit stets eine kollegiale Betriebsleitung 

einrichten, um eine lückenlose Dienststellenleitung sicherstellen zu können. Dies aber 

wird der Intention des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes nicht gerecht. Hiernach sollen 

die Eigenbetriebe als wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit weit-

gehend autonom, mit eigener – mit weitreichenden Befugnissen versehenen – Betriebslei-

tung und eigener Wirtschaftsführung am Markt agieren können. Eine faktisch zwingende, 

kollegiale Betriebsleitung, die sich mitunter als aufwändig darstellt, erscheint nicht sachge-

recht. Es sollte ausreichend sein, wenn ein Abwesenheitsvertreter mit einer die jeweilige 

beteiligungspflichtige Maßnahme umfassenden Vollmacht der Betriebsleitung ausgestattet 

ist. Mit einer entsprechenden Ergänzung des § 8 Abs. 2 S. 4 HPVG könnte dem rechts-

sicher Rechnung getragen werden. 

 

2. Regelung der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit des Personalrats 
 

Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit des Personalrats ist in Hessen bislang nicht 

geregelt. Eine Regelung, wie der für den Bundesbereich neu gefasste § 69 BPersVG, er-

scheint sachgerecht und erforderlich. § 69 BPersVG bestimmt, dass die Dienststelle die 

für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung ist 
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und nicht der Personalrat. Aus der Gesetzesbegründung zu § 69 BPersVG geht hervor, 

dass diese Regelung die bestehende Rechtslage fortführe (BT-Drs. 19/26820, S. 112).  

 

3. Änderung der Hessischen Mutterschutz- und Elternzeitverordnung 
 

Nach der Hessischen Mutterschutz- und Elternzeitverordnung darf eine Teilzeitbeschäfti-

gung im Beamtenverhältnis beim selben Dienstherrn für Elternzeit beanspruchende Beam-

tinnen und Beamte nicht mehr als 30 Stunden betragen. Für Beschäftigte sieht das Zweite 

Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz mit Wirkung zum 1. Sep-

tember 2021 vor, dass die bislang geltende Höchstarbeitsgrenze während der Elternzeit von 

30 auf 32 Stunden erhöht wird. Damit soll es Eltern ermöglicht werden, in einem höheren 

Stundenumfang zu arbeiten und zugleich auf das Elterngeld zurückgreifen zu können. Eine 

Gleichbehandlung von Beschäftigten sowie Beamtinnen und Beamten erscheint vor dem 

Hintergrund der weiteren Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geboten, so 

dass eine Anhebung der Höchstarbeitsgrenze in § 8 Abs. 1 HMuSchEltZVO auf 32 Stunden 

sinnvoll erschiene. 

 

4. Ergänzung Hessisches Besoldungsgesetz 
 

Wir erachten eine gesetzliche Klarstellung hinsichtlich der berücksichtigungsfähigen Zeiten, 

§ 29 Abs. 1 Satz 3 HBesG, für erforderlich, um deutlich zu machen, dass bei der Anrech-

nung förderlicher Zeiten nicht jeweils die gesamte Laufbahn in den Blick zu nehmen ist (Ur-

teil des VG Frankfurt am Main vom 8. Juli 2016, Az.: 9 K 1708/15.F.) 

 

Hinsichtlich der Regelung des Familienzuschlags für andere Beamtinnen und Beamte nach 

§ 43 Abs. 1 Nr. 4 HBesG wäre eine Anpassung des Wortlauts an die praktikablere Vorschrift 

des Bundesbesoldungsgesetzes sowie der Erlass von Verwaltungsvorschriften für den ge-

samten § 43 HBesG wünschenswert. Die jährliche Überprüfung, ob die Eigenmittelgrenze 

überschritten ist oder nicht, führt zu einem hohen Verwaltungsaufwand. Zugleich ergibt die 

Überprüfung zumeist, dass, bis das Kind eine Ausbildungsvergütung erhält, die Zahlung der 

Stufe 1 des Familienzuschlags zu Recht erfolgt. Eine Koppelung an die Gewährung von 

Kindergeld erscheint zweckmäßig. 
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5. Änderung des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes 
 

Kindererziehungszeiten von Kindern, die vor dem 1. Januar 1992 geboren wurden, werden 

bei der Berechnung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit nur bis zu dem Tag berücksichtigt, an 

dem das Kind sechs Monate alt wurde. Für Kinder, die nach dem 1. Januar 1992 geboren 

wurden, wird ein Kindererziehungszuschlag für jeden Monat einer Kindererziehungszeit ne-

ben dem Ruhegehalt gezahlt. Der Bund hat mit dem Gesetz zur Modernisierung der Struk-

turen des Besoldungsrechts und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften die 

Kindererziehungszeiten für Bundesbeamtinnen und -beamte, deren Kinder vor dem 1. Ja-

nuar 1992 geboren wurden, deutlich aufgewertet. Eine entsprechende umfangreichere Be-

rücksichtigung erscheint sachgerecht. 

 

 

Wir gehen davon aus, dass das Gesetz für unsere Mitglieder – augenblicklich noch nicht be-

zifferbare – Mehraufwendungen in den Bereichen Dienstunfallfürsorge, Angriffsentschädi-

gung, Sachschadensersatz, finanzieller Ausgleich für Rufbereitschaften, Waisengeld, Bei-

hilfen und Pensionsrückstellungen für Waisen zur Folge haben wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Stephan Gieseler 
Direktor 
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Öffentliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags am 02.09.2021 
 
Gesetzentwurf Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drittes Gesetz zur Ände-
rung dienstrechtlicher Vorschriften – Drucks. 20/5897 – 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei übersende ich Ihnen die Stellungnahme des BDK LV Hessen zum Gesetzentwurf Fraktion 

der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drittes Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vor-

schriften – Drucks. 20/5897 – zur weiteren Verwendung. 

 

Gleichzeitig stelle ich mich als Ansprechpartner in dieser Angelegenheit vor und werde den Ter-

min der Anhörung am 02.09.2021 stellvertretend für den LV Hessen – so wie bereits durch Dirk 

Peglow mitgeteilt – wahrnehmen. 

 

Stellungnahme des Bund Deutscher Kriminalbeamter – Landesverband Hessen 
 
Der Bund Deutscher Kriminalbeamter bedankt sich für die Berücksichtigung sowie Aufforderung 

zur mündlichen und schriftlichen Stellungnahme. Wir begrüßen die durch die Fraktion der CDU 

und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemachte Initiative zur Nachbesserung bzw. Anpas-

sung der verschiedenen dienstrechtlichen Regelungen für hessische Beamte*innen, um den sich 

fortlaufend ändernden Gegebenheiten Rechnung zu tragen und somit eine moderne, zeitgerechte 

Verwaltung des Landes Hessen zu gewährleisten.  

BDK | Blumenstraße 8 | D-65189 Wiesbaden  Landesvorstand 

Ansprechpartner/in: Sascha Buschky 
Funktion: stv. Landesvorsitzender 
 
E-Mail: sascha.buschky@bdk.de 
Telefon: +49 178 2872459 
 
Datum: 20.08.2021 

 

Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V. | Landesverband Hessen | Blumenstraße 8, D-65189 Wiesbaden  
E-Mail: lv.hessen@bdk.de | Telefon: +49 1773003720 | www.bdk.de 
 

Hessischer Landtag 
Der Vorsitzende des Innenausschuss 
Schlossplatz 1 – 3 
 
65183 Wiesbaden 
- Via Email - 
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Die im Problemaufriss darstellten Herausforderungen können nahezu ausnahmslos durch unse-

ren Verband bestätigt werden. Auch der BDK stellte diese in der Vergangenheit fest und mahnte 

sie immer wieder an. 

 

Zu den Punkten im Einzelnen: 

 

a. Beamtenrecht: 

Seit Jahren stellt der BDK fest, dass sich die Kompetenzen und Befähigungen der hessi-

schen Beamten*innen deutlich erweitert haben. So bilden sich die Kollegen*innen privat 

weiter und schließen diese neu erlangte Fachlichkeit mit unterschiedlichen akademischen 

Graden ab. Innerhalb der Polizei werden diese jedoch nicht gewürdigt. Die Beamten*innen 

werden nicht nach ihren Fähigkeiten, sondern vielmehr nach freien und notwendig zu be-

setzenden Stellen gefördert. Die Konkurrenz zum höheren Management der Polizei wird 

nicht thematisiert. Es wird angeregt, diesen Punkt auch auf die Beamten*innen des Poli-

zeivollzugsdienstes zu erweitern. 

Der digitalen Verwaltung kommt ein besonderes Augenmerk zu. Gerade durch die gestei-

gerte Umsetzung von digitalem Unterricht, Homeschooling und Homeoffice bedingt durch 

die seit 2020 das allgemeine Leben beeinflussende COVID-19-Pandemie, ist hier die qua-

lifizierte und professionelle ressortübergreifende Auseinandersetzung mit der digitalen 

Welt unumstößlich. 

Die Elternzeit darf nicht, gerade unter dem Rubrum Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

sowie einer zukunftsorientierten Führungskräfteentwicklung, Anstoß für Benachteiligun-

gen sein. Die Elternzeit ist zu 100% für die Familie zu sehen. Alleine das Sich-Gedanken-

Machen als Führungskraft, wie geht es mit meiner Probezeit weiter – kann ich mir Eltern-

zeit in der Probezeit erlauben usw., sollten aus unserer Sicht eindeutig geklärt sein, damit 

die betroffenen Beamten*innen  mit diesem Abschnitt in ihrem Leben klar planen können, 

ohne sich Sorgen um ihre Zukunft machen zu müssen. Dies gilt im gleichen Maße für die 

Dienststellen. So wird die Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung begrüßt. 

Die Erweiterung des Kreises der politischen Beamten*innen um die Präsidentin bzw. den 

Präsidenten des Hessischen Landeskriminalamtes sehen wir kritisch. „Mit der beabsich-

tigten Erweiterung des Kreises der politischen Beamten*innen um die Leitungsfunktion 
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des HLKA will sich Hessen offensichtlich an die Spitze der Bundesländer stellen, bei denen 

polizeiliche Führungsentscheidungen vom Wohl und Weh der Regierung abhängig sind. In 

keinem anderen Bundesland wird das LKA von einer politisch besetzten Führung geleitet, 

selbst die Polizeipräsidenten*innen sind nur in wenigen Bundesländern politische Beamte. 

Aus gutem Grund. Die Leitung des LKA Hessen muss ausschließlich an der fachlichen 

Fortentwicklung der Kriminalitätsbekämpfung orientiert sein und darf hierbei nicht von po-

litischer Treue beeinflusst werden“. Wir möchten an dieser Stelle auf unseren Artikel des 

BDK in der Zeitschrift „der kriminalist“ Ausgabe 07/08-2021 als ausführliche Stellung-

nahme zu diesem Thema verweisen. 

Das Thema der Rufbereitschaft besteht nun schon seit Jahren. Eine einheitliche verbind-

liche Regelung wird von uns begrüßt. Jedoch stellt sich hier die Frage, warum der Polizei-

vollzugsdienst nicht ebenso wie andere Ressorts eine finanzielle Pauschale für die Alar-

mierung bei Rufbereitschaft erhält. Hier sehen wir aus unserer Zuständigkeit Nachbesse-

rungsbedarf. 

Die Beschränkung des Ausschlusses von Sachschadensersatz bei grober Fahrlässigkeit 

bei Schäden an privaten Fahrzeugen kann nachvollzogen werden. Ein Gleichklang zur Haf-

tungsgrenze der Inregressnahme bei Unfällen mit Dienst-Kfz ist zu begrüßen. 

Im Zuge des demografischen Wandels einhergehend mit einer optionalen zukünftigen An-

passung des Eintrittsalters in den Ruhestand, ist die Anpassung der Aufbewahrungsfrist 

für Versorgungsakten plausibel und sollte in dieser Form angeglichen werden. 

Die Konkurrenz bei der Anwerbung von Bewerbern für den gehobenen Polizeivollzugs-

dienst ist nach Wegfall der allgemeinen Wehrpflicht und anderen Veränderungen auf dem 

Arbeitsmarkt immens. Zudem können durch lebenserfahrenere Bewerber Synergien und 

andere positive Entwicklungen erzielt werden. Die Anhebung des Höchstalters für Bewer-

berinnen und Bewerber für den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf 36 Jahre ist folglich 

wünschenswert. 

Die Übernahme der beihilferechtlichen Ehegatteneinkünftegrenze muss zwangsläufig 

der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungs- und Bundesverfassungsgerichts 

(01.12.2020) übernommen werden. Die zeitnahe Anpassung an die Neuregelung wird be-

grüßt. 
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b. Disziplinarrecht: 

Die Anpassung und Erweiterung des Disziplinarrechts auch auf Ruhestandsbeamte*innen 

ist aus hiesiger Sicht nachvollziehbar. Auch der/die Ruhestandsbeamte*in steht nach der 

aktiven Dienstzeit im besonderen Fokus, so dass diese Erweiterung nachvollzogen wer-

den kann. 

 

c. Besoldungsrecht: 

Der bdk begrüßt die deutlichen Verbesserungen in finanzieller Hinsicht. Die hier im Ge-

setzentwurf gemachten Änderungsvorschläge basieren weitestgehend auf redaktionellen 

Anpassungen als auch auf Anpassungen bedingt durch neue rechtliche Rahmenbedingun-

gen und können in dieser Form nur bekräftigt werden. 

Die Schaffung einer Rechtsgrundlage zum finanziellen Ausgleich von Rufbereitschafts-

stunden ist nachvollziehbar – aus hiesiger Sicht, für den Bereich des Polizeivollzugsdiens-

tes, bereits bedingt umgesetzt. Dennoch sollte der avisierte Pauschbetrag bei Alarmie-

rung während einer Rufbereitschaft ebenfalls für den Polizeivollzugsdienst ausgeweitet 

werden, da diese finanzielle Anerkennung gleichwohl eine allgemeine Attraktivitätsstei-

gerung für die doch unbeliebten Rufbereitschaftsdienste und eine damit einhergehende 

Attraktivitätssteigerung für besonders belastende Dienststellen bei der Kriminalpolizei 

u.a. K11 darstellt. 

 

d. Versorgungsrecht: 

Besonders die Einsätze der Vergangenheit beispielsweise das besonders aggressive Ver-

halten der Demonstrationsteilnehmer bei der Eröffnung der EZB in Frankfurt am Main oder 

auch die Flaschenwürfe gegen Einsatzkräfte bei nicht genehmigten Treffen im Rahmen 

der Pandemieregularien zeigen immer wieder, dass die Kräfte der Rettungsdienste und 

des Polizeivollzuges Angriffsziele aggressiven Verhaltens sind. Demzufolge wird die Ein-

führung/ Zahlung einer Angriffsentschädigung unabhängig der Schwere der Verletzung 

und sonstiger Leistungen ausdrücklich begrüßt. Auch der Abbau von administrativen Hür-

den in diesem Bereich zeigt eine zeitgemäße Wertschätzung aller Einsatzkräfte. 
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e. Umzugskostenrecht: 

Die Erweiterung der Erstattung der Umzugskosten auch auf Bewerber*innen stellt aus 

unserer Sicht einen wesentlichen Baustein zur Verbesserung der Nachwuchsgewinnung 

dar. Auch die wahlweise Pauschalvergütung trägt aus hiesiger Sicht zu einer flexiblen zeit-

gemäßen Verwaltung bei. 

 

f. Reisekostenrecht: 

Die Dokumentation des Umwelt- und Klimaschutzgedankens wird ausdrücklich befürwor-

tet. Es wird lediglich die Höhe der Wegstreckenentschädigung für private Elektrofahrräder 

in Frage gestellt. Eine Planung über 0,10 € pro Kilometer erscheint aus hiesiger Sicht nicht 

angemessen. Eine Angleichung an den privat genutzten PKW sollte als Minimum erachtet 

werden, da das Ziel dieser Maßnahme die Attraktivitätssteigerung alternativer Fortbewe-

gungsmittel  ist. Selbst im Steuerrecht ist die Nutzung von Fahrrädern der Nutzung von 

PKW gleichgestellt. 

 

g. Beihilferecht: 

Die Anpassung an die Rechtsprechung wird begrüßt. Die Anhebung des Beihilfebemes-

sungsgrundsatzes für alle Anwärter*innen stellt aus unserer Sicht einen weiteren positi-

ven Trend in der Attraktivitätssteigerung zur Nachwuchsgewinnung als Landesbeamter*in 

des Landes Hessen dar. 

 

h. Trennungsgeldrecht: 

Diese Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts stellt aus Sicht 

des bdk ebenfalls eine finanzielle Attraktivitätssteigerung für die Laufbahn eine Beam-

ten*in in der hessischen Landesverwaltung dar. 

 

i. Urlaubsrecht: 

Diese Anpassung stellt eine pragmatische Lösung eines unnötigen administrativen Prob-

lems dar. Die Übertragung des Urlaubs beim Wechsel aus dem Arbeits- in das Beamten-

verhältnis bei gleichem Arbeitgeber/ Dienstherren ist zielführend. 
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j. Hessisches Personalvertretungsgesetz: 

Bedingt durch die COVID-19-Pademie war und ist es notwendig, flexibel das Beteiligungs-

recht der Personalvertretungen zu gewährleisten. Dennoch darf dies nicht durch den Ge-

setzgeber als Verpflichtung, sondern als Wahlmöglichkeit vorgegeben werden. Dies wird 

in diesem Änderungsentwurf passend umgesetzt. Dennoch werden von hiesiger Seite die 

„organisatorischen Maßnahmen des Personalrates“ hinterfragt, die sicherstellen sollen, 

dass Dritte nichts vom Inhalt bzw. Gegenstand der Sitzung zur Kenntnis erlangen. Bei ei-

ner Telefonkonferenz kann nicht nachvollzogen werden, ob im Hintergrund über Lautspre-

cher verbunden, Dritte die Sitzung verfolgen. Ebenso ist es notwendig, wenn nicht die Sit-

zung aufgezeichnet aber doch die Teilnehmer über die Möglichkeiten der genutzten/ zur 

Verfügung gestellten Technik dokumentiert werden, damit dem Personalrat wenigstens 

bedingt eine solche Prüfung/Dokumentation der Teilnehmer möglich gemacht wird. 

 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sascha Buschky   
Stellvertretender Landesvorsitzender 
Stellvertretender Bezirksvorsitzender Frankfurt am Main 
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Stellungnahme DGB Hessen-Thüringen  
zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drittes Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften – Drucks. 20/5897 – 
 

20. August 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

im Namen des Deutschen Gewerkschaftsbundes Bezirk Hessen-Thüringen bedanke ich mich 
für die Anhörung zum Entwurf des  Dritten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschrif-
ten (3.DRÄndG) und nehme dazu im Folgenden Stellung.  

I. Grundsätzliche Kritik am Verfahren  

Der DGB kritisiert nachdrücklich, dass in der Erarbeitung des umfassenden Gesetzentwurfs 
keine Beteiligung des DGB als Spitzenorganisation oder der Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes stattgefunden hat. Die frühzeitige Beteiligung der Organisationen der Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes ist unabdingbar, um sachgerechte und praktikable Lösungen zu 
finden, die die Beschäftigteninteressen angemessen berücksichtigen. Dass dies nicht statt-
gefunden hat, ist ein Mangel, der im parlamentarischen Verfahren nur schwer zu heilen ist.  

Alle wichtigen Materien des Rechts des öffentlichen Dienstes sollen durch das 3. DRÄndG 
geändert werden. Dabei sind die beabsichtigten Regelungen von sehr unterschiedlicher 
Reichweite, von kleinen Details, über die Anpassung an aktuelle Rechtsprechung bis zu 
grundsätzlichen Entscheidungen. Ein tieferer fachlicher Austausch im Vorfeld wäre notwen-
dig gewesen. Dabei hätten Fragen, Unklarheiten und mögliche gesetzestechnische Mängel 
ausgeräumt werden können, ohne das parlamentarische Verfahren zu belasten. Für uns ist 
die Erforderlichkeit der Regelungen an vielen Stellen nicht erkennbar bzw. der Hintergrund 
nicht hinreichend geklärt. Zudem hatten wir nicht die Möglichkeit, die aus unserer Sicht 
wichtigen Themen und Lösungsvorschläge einzubringen sowie zur Diskussion zu stellen. 

Aufgrund der Erarbeitung des Entwurfs durch das Innenministerium wäre eine Beteiligung 
der Gewerkschaften und ihrer Spitzenorganisationen sowohl nach Hessischem Beamtenge-
setz und Beamtenstatusgesetz als auch als Zeichen des Respekts vor den Bediensteten und 
ihrem Fachwissen geboten gewesen. Stattdessen scheint die Willensbildung bereits abge-
schlossen zu sein, die Diskussion wird unnötig politisiert. Wir fordern die Landesregierung 
und die sie tragenden Fraktionen auf, in der Zukunft wieder zu einem geordneten Verfahren 
mit frühzeitiger beamtenrechtlicher Beteiligung und Regierungsanhörung zurückzukehren.  
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II. Zum Inhalt des Gesetzentwurfs in Einzelnen 

Dies vorausgeschickt, nehmen wir zu ausgewählten Punkten Stellung und unterbreiten dar-
über hinaus Vorschläge zu aus unserer Sicht notwendigen weitergehenden Regelungen.  

1. Zu Artikel 1 - Änderung des Hessischen Beamtengesetzes (HBG) 

a) Anmerkungen zum Entwurf  

Nr. 4 zu § 14 Abs. 2 

Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die ihre Laufbahnbefähigung bei einem anderen Dienst-
herrn erworben haben, entschied bisher die oberste Dienstbehörde, welcher Laufbahn nach 
hessischem Recht diese Befähigung entspricht. Künftig soll die Einstellungsbehörde die Ent-
scheidung treffen, wenn die Anforderungen des § 15 Abs. 2 bis 5 HBG erfüllt sind, also die 
Bildungs- und sonstigen Voraussetzungen (z. B. Vorbereitungsdienst).  

Im Schulbereich bedeutet dies, dass die Entscheidung durch das einstellende Schulamt er-
folgt. Die oberste Dienstbehörde ist unter Beteiligung des Landespersonalamts dann „nur“ 
noch für die „anderen Fälle“, wohl für die schwierigeren Fälle zuständig. Dies ist kritisch zu 
sehen, da hier mit einer uneinheitlichen Herangehensweise der einzelnen Schulämter zu rech-
nen ist. Die Änderung lehnen wir ab. 

Nr. 12 zu § 55 Abs. 1 

Bei Ruhestandsbeamtinnen und -beamten muss ausdrücklich gesetzlich definiert werden, 
welche Dienstvergehen disziplinarrechtlich verfolgt werden können. 

Mit der angestrebten Veränderung soll als ein solches Dienstvergehen der Tatbestand neu 
aufgenommen werden, dass Ruhestandsbeamtinnen und -beamte durch falsche Angaben 
bei Beihilfe und Versorgung Vermögensvorteile erhalten haben. Bisher gab es da nur das 
Mittel der Rückforderung des überzahlten Betrags und der Strafanzeige. Hier möchte das 
Land offensichtlich eigene Handlungsmöglichkeiten gewinnen. Wir halten die bisherigen Re-
aktionsmöglichkeiten für ausreichend, daher ist diese Änderung abzulehnen. 

Nr. 16 zu § 80 Abs. 1 Satz 3 

Die Änderung wird begrüßt. Damit wird die von der Rechtsprechung geforderte Anknüpfung 
der Beihilfeberechtigung von Ehegatten an das Zweifache des steuerlichen Grundfreibetrags 
umgesetzt. Die Realitätsgerechtigkeit der in der Begründung vorgelegten Berechnungen zum 
sozialhilferechtlichen Gesamtbedarf ist allerdings zu bezweifeln. Jedenfalls beziehen sich die 
Zahlen auf das Jahr 2013 und haben kaum Aussagekraft für das Jahr 2021.  

b) Ergänzungsvorschlag: Einführung der Pauschalen Beihilfe nach Hambur-
ger Modell als alternative Form der Beihilfegewährung 

§ 80 HBG wird um einen Absatz 5 ergänzt:  

„(5) Auf Antrag wird an Stelle der Beihilfen nach Absatz 4 die Beihilfe als Pauschale gewährt, 
wenn Beihilfeberechtigte freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in entspre-
chendem Umfang in einer privaten Krankenversicherung versichert sind und ihren Verzicht 
auf ergänzende Beihilfen erklären. Aufwendungen, für die eine Leistungspflicht der sozialen 
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oder privaten Pflegeversicherung besteht, sind von der Pauschale nicht umfasst. Die Pau-
schale bemisst sich nach der Hälfte des nachgewiesenen Krankenversicherungsbeitrags, bei 
privater Krankenversicherung jedoch höchstens nach dem hälftigen Beitrag einer Kranken-
versicherung im Basistarif und wird monatlich zusammen mit den Bezügen gewährt. Beiträge 
für berücksichtigungsfähige Angehörige, deren Aufwendungen nicht beihilfefähig sind, wer-
den bei der Bemessung der Pauschale nicht berücksichtigt. Änderungen der Beitragshöhe 
sind unverzüglich mitzuteilen. Der Antrag auf Gewährung der Pauschale und der Verzicht auf 
ergänzende Beihilfen sind unwiderruflich und bedürfen der Schriftform. Bei einem Wechsel 
aus der Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung in ein Versicherungsverhält-
nis in der privaten Krankenversicherung oder umgekehrt oder bei Änderung des Krankenver-
sicherungsumfangs wird die Pauschale höchstens in der vor der Änderung gewährten Höhe 
gewährt.“  

Absatz 5 wird zu Absatz 6.  

Zur Begründung: 

Zurzeit haben hessische Beamtinnen und Beamten keine echte Wahlfreiheit zwischen der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der Privaten Krankenversicherung (PKV). Des-
wegen schlagen wir vor, die pauschale Beihilfegewährung als Alternative zur „klassischen“ 
Beihilfe zur Privaten Krankenversicherung und zur Sachleistungsbeihilfe einzuführen.  

Bisher müssen freiwillig in der GKV versicherte Beamtinnen und Beamten den vollen GKV-
Beitrag (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) bezahlen. Dieser beträgt 14,6 Prozent (14 
Prozent ohne Krankentagegeldanspruch) des Einkommens. Die Beiträge können sich inklu-
sive Zusatzbeitrag von durchschnittlich 1,3 Prozent auf bis zu 769 Euro pro Monat oder 9228 
Euro jährlich belaufen. Hessen sieht für freiwillig gesetzlich versicherte Beamtinnen und Be-
amten die Sachleistungsbeihilfe vor. Diese ist aber nur für (chronisch) kranke Bedienstete 
attraktiv. Die GKV-Beiträge werden maximal hälftig erstattet - jedoch nur, wenn tatsächlich 
innerhalb eines Jahres Gesundheitsleistungen in diesem Wert in Anspruch genommen wer-
den. Die Bediensteten sind angehalten, durch Arztbesuche und -behandlungen Kosten zu 
erzeugen, um zumindest einen kleinen Beitragsteil erstattet zu bekommen. Die meisten frei-
willig gesetzlich versicherten Beamtinnen und Beamten erhalten keine oder sehr geringe Er-
stattungen. Da sich Krankheit nicht vorhersehen lässt, können Bedienstete zudem mit einer 
möglichen Erstattung nicht planen. 

Durch die zusätzliche Einführung der Pauschalen Beihilfe würden hingegen freiwillig gesetz-
lich versicherte Beamtinnen und Beamten sowie pflichtversicherte tarifbeschäftigte Bediens-
tete gleichbehandelt, indem der Dienstherr die Beiträge zur GKV hälftig trägt. Damit ist auch 
eine Verwaltungsvereinfachung und notwendige Entlastung der Beihilfestelle verbunden.  

2. Zu Artikel 2 – Änderung des Hessischen Disziplinargesetzes (HDG) 

Nr. 1 zu § 14 Satz 1 

Das Ruhegehalt soll für bis zu fünf Jahre gekürzt werden können, nicht nur für drei Jahre. 
Die Begründung, es müsse der Handlungsspielraum erweitert werden, da ansonsten als Dis-
ziplinarmaßnahme nur die Aberkennung des Ruhegehalts bleibt, ist nicht nachvollziehbar. 
Die Voraussetzungen für eine Aberkennung des Ruhegehalts sind unabhängig davon, über 
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welche Zeiträume eine Kürzung des Ruhegehalts möglich ist. Insofern ist die Regelung ab-
zulehnen. 

Nr. 2 zu § 17 Abs. 1 Nr. 2 

Durch die Ergänzung soll eine Kürzung der Dienstbezüge bei Vorliegen der Voraussetzung 
des § 17 Abs. 1 vorgenommen werden können, wenn dies nötig ist, um „das Ansehen des 
Berufsbeamtentums zu wahren“. Dies soll eine Maßregelung ermöglichen, wenn zwar keine 
Wiederholungsgefahr besteht, aber die öffentliche Wahrnehmung eine allgemeine Anse-
hensschädigung bewirken kann. Genannt wird das Beispiel der Steuerhinterziehung als mit-
telschweres Dienstvergehen.  

Fraglich ist, ob dieser unbestimmte Begriff benötigt wird. Zu der Verurteilung eines bayri-
schen Beamten wegen Steuerhinterziehung führte der Bayrische Verfassungsgerichtshof aus: 
„Als Dienstvergehen ist außerdienstliches Fehlverhalten von Beamten gemäß § 47 Abs. 1 
Satz 2 BeamtStG daher nur zu qualifizieren, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls in 
besonderem Maße geeignet ist, das Vertrauen in einer für ihr Amt bedeutsamen Weise zu 
beeinträchtigen. Die letztgenannte Bestimmung erwähnt - anders als die Vorgängernorm (§ 
45 Abs. 1 BRRG) und der für Bundesbeamte geltende § 77 Abs.1 Satz 2 BBG - nicht mehr 
die Beeinträchtigung des Ansehens des Berufsbeamtentums. Da jedoch die Rechtsprechung 
bereits zum alten Recht davon ausging, dass es insoweit allein um die Erhaltung eines allge-
meinen Vertrauens in eine rechtsstaatliche Verwaltung geht (BVerwG, U. v. 19.8.2010 - 2 C 
5/10 – juris Rn. 11), ist mit § 47 Abs. 1 Satz 2 im Vergleich zur Vorgängernorm und § 77 
Abs. 1 Satz 2 BBG keine inhaltliche Veränderung verbunden.“ (VGH München, Endurteil v. 
09.05.2018 – 16a D 16.1597).  

Demnach ist die Ergänzung unnötig und sollte jedenfalls für das Beispiel der Steuerhinterzie-
hung auch keine Änderung bewirken. Eine disziplinarische Verfolgung kann mit Verweis auf 
§ 47 Abs. 2 Beamtenstatusgesetz erfolgen. Es ist aber unklar, ob sich in anders gelagerten 
Sachverhalten Konsequenzen ergeben könnten bzw. auf welche Sachverhalte die Regelung 
angewendet werden könnte. Deswegen ist auf die Ergänzung zu verzichten.  

3. Zu Artikel 3 – Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes (HBesG) 

a) Zum Inhalt des Gesetzentwurfs 

Nr. 6 zu § 56 a  

Geregelt wird die Ermächtigung der Landesregierung in § 50 Abs. 2 (neu) eine „pauschale 
Abgeltung bei Rufbereitschaft durch Rechtsverordnung zu regeln“. In der Folgeanpassung in 
§ 56 a werden die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten allerdings explizit ausgenom-
men. Stattdessen wird die „zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister er-
mächtigt, [dies] für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte durch Rechtsver-
ordnung abweichend“ zu regeln. Nicht von der Ermächtigung gedeckt ist die in § 50 Abs. 2 
Satz 2 (neu) vorgesehene Möglichkeit, eine pauschale Abgeltung von Einsätzen im Rahmen 
der Rufbereitschaft zu regeln.  

Damit werden Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte schlechter gestellt als die Landesver-
waltung. Hier muss eine gleichmäßige Behandlung aller Bediensteten erfolgen! 
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Nr. 8 a) bb) zu Anlage I  

Die vorgesehene Einfügung des Wortes „bemannten“ in Nr. 3 Abs. 1 Nr. 7 schafft eine Un-
terscheidung zwischen der Führung eines bemannten Luftfahrzeugs und einer Drohne. Aller-
dings haben auch sogenannte Drohnenpilotinnen oder -piloten besonderen Anforderungen 
zu entsprechen. Auf die Änderung sollte verzichtet werden.  

Nr. 8 b)zu Anlage I  

Mit der Änderung soll ausweislich der Begründung wieder die besoldungsrechtliche Grund-
lage geschaffen werden, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die als Lehrkräfte ein-
gesetzt sind, zu verbeamten und nach A 11 zu besolden. Damit erfolgt eine Anpassung an 
gleichfalls zu ändernde laufbahnrechtliche Bestimmungen. Die Verbeamtung der lehrenden 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen wieder einzuführen, entspricht einer langfristigen 
Forderung unserer Mitgliedsgewerkschaft GEW und wird ausdrücklich begrüßt.  

b) Weiterer Änderungsbedarf beim Hessischen Besoldungsgesetz 

Die vorgesehenen Detailänderungen lösen das eigentliche Problem des Hessischen Besol-
dungsrechts nicht! Die DGB-Gewerkschaften fordern die Landesregierung und die Abgeord-
neten des Hessischen Landtags dringend auf, ein Besoldungsreparaturgesetz vorzulegen, das 
die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an eine verfassungsgemäße Alimentation 
umsetzt.  

Am 20. Mai 2020 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in zwei Entscheidungen die 
Anforderungen an eine verfassungskonforme Besoldung erheblich ausgeschärft und erwei-
tert. In der Folge kann angenommen werden, dass auch die hessischen Besoldungsordnun-
gen teilweise verfassungswidrig sind, weil der Mindestabstand von 15 Prozent zur Grundsi-
cherung für eine Beamtenfamilie mit zwei Kindern in der Eingangsstufe der niedrigsten 
Besoldungsgruppe nicht eingehalten ist. Dies hat Auswirkungen auf das ganze Besoldungs-
system. Für Hessen wurde abgeschätzt, dass Beamt*innen bis hinein in den gehobenen 
Dienst verfassungswidrig unteralimentiert sind. Gleichzeitig hat das BVerfG immer wieder 
klarstellt, dass Beamtinnen und Beamten nicht einseitig zur Haushaltkonsolidierung heran-
gezogen werden dürfen. Zusammengefasst: Das Land Hessen hat die Verpflichtung, das Be-
soldungsgesetz zu „reparieren“ und alle Bediensteten verfassungsgemäß zu besolden.  

Die Verengung des Entscheidungsspielraums für die Gesetzgeber haben Bund und Länder 
selbst herbeigeführt, indem die Tarifergebnisse in den vergangenen 20 Jahren nicht immer 
auf die Beamtinnen und Beamten übertragen worden sind – wie in Hessen 2015 und 2016  
–  und beim Weihnachtsgeld/der Jahressonderzahlung von den tariflichen Regelungen in vie-
len Fällen abgewichen wurde. So sind beim Vergleich der Entwicklung der Besoldungsgruppe 
A 5 – die Tabellenwerte dieser Besoldungsstufe sind aufgrund von Mindesterhöhungen pro-
zentual kräftiger gestiegen als die Werte anderer Besoldungsgruppen – mit den Steigerungs-
raten insbesondere der Tarifverdienste im verarbeitenden Gewerbe, im Maschinenbau oder 
im Fahrzeugbau seit Beginn des Jahrhunderts erhebliche Lücken zuungunsten der hessischen 
Beamtinnen und Beamten entstanden. Ein vergleichbares Bild ergibt sich für denselben Zeit-
raum beim Vergleich des Zuwachses bei der hessischen Besoldung mit der Entwicklung des 
nominalen Bruttoinlandsprodukts. Die Besoldung ist deutlich zurückgeblieben. Entsprechend 
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des Prinzips „Besoldung folgt Tarif“ schlagen wir als ersten Schritt zur Herstellung der ver-
fassungsgemäßen Alimentation die Nachholung der ausgesetzten, verzögerten oder verrin-
gerten Besoldungsanpassungen vor.   

4. Zu Artikel 4 - Änderung des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes 
(HBeamtVG) 

Nr. 2 zu § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

Eine Beurlaubung ist nur dann ruhegehaltfähig, wenn ein dienstliches Interesse vorliegt. Bis-
her genügte es, wenn vor Beendigung der Beurlaubung dies zugesichert wurde. Nun soll die 
Zusicherung bereits bei Beginn vorliegen müssen. Hier ist abzuwägen zwischen möglichst 
frühzeitiger Rechtssicherheit und mehr Flexibilität. Es kann im Interesse der Bediensteten und 
des Dienstherrn sein, dass eine Beurlaubung, die „dienstlichen Belangen oder öffentlichen 
Interessen“ dient, sehr schnell angetreten wird. Es ist sicherzustellen, dass durch die Prüfung 
im Vorfeld keine nachteilige Verzögerung eintritt. Außerdem dürfen durch die Neuregelung 
künftig, bei der Anerkennung der Ruhegehaltsfähigkeit nicht schlechter gestellt werden.   

Nr. 3 a) bb) zu § 11 Abs. 1 Satz 3 

In Zukunft sollen scheinbar Vordienstzeiten nach § 10 mit Zeiten einer Tätigkeit als Lehrkraft 
nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b) zusammengefasst werden.  

Dabei unterscheiden sich sowohl die Tatbestände als auch die Rechtsfolgen. Die Zeit im pri-
vatrechtlichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst nach § 10 sind immer als ruhegehalts-
fähig anzuerkennen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Die größte Hürde ist dabei in der 
Regel, dass diese Zeiten „zur Ernennung geführt haben müssen“. Bei Zeiten nach § 11 gibt 
es eine Ermessensentscheidung, sie „können“ anerkannt werden. Erfüllt eine Tätigkeit beide 
Voraussetzungen, ist die Anerkennung nach § 10 vorrangig.  

Laut Begründung sei die Änderung eine gesetzliche Klarstellung. Dies ist jedoch nicht nach-
vollziehbar, vielmehr handelt es sich um eine Neuregelung. Die Änderung dürfte im Zusam-
menhang mit § 13 Abs. 9 stehen. Danach kann eine Anrechnung von Ruhegehalt aus einer 
Tätigkeit auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder eine andere Versor-
gungsleistung erfolgen. Die Neuregelung kann sich nachteilig auswirken und wird abgelehnt. 

Nr. 4 a) zu § 13 

Die vorgesehene Regelung bezieht sich auf Fälle, in denen in Teilzeit beschäftigte Beamtin-
nen und Beamte ein Studium absolviert haben, da für das Studium keine Dienstbefreiung 
gewährt wurde. Diese Zeit wird bei Vorliegen der Voraussetzung voll angerechnet. Dies wird 
begrüßt.  

Nr. 5 zu § 23 Abs. 2 Nr. 2  

Die Änderung wird begrüßt. 

Nr. 9 a) und c) zu § 36  

Unter Buchstabe a) wird die Definition eines Dienstunfalles dahin gehend geändert, dass das 
Tatbestandsmerkmal „infolge“ des Dienstes entfällt. Gemäß der Begründung ist dies für die 
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Verwaltungspraxis nicht erheblich. Nicht dargestellt wird, ob sich daran Rechtsfolgen knüp-
fen oder ein Anspruch eingeschränkt werden könnte.  

Gemäß § 8 Abs. 1 SGB VII sind Arbeitsunfälle „Unfälle von Versicherten infolge einer den 
Versicherungsschutz nach § 2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). Un-
fälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem 
Gesundheitsschaden oder zum Tod führen“. Insbesondere im Vergleich erschließt sich nicht, 
wieso im HBeamtVG abgewichen werden soll. 

Durch die Änderung unter Buchstabe c) soll eine Rechtanpassung erfolgen und zudem die 
Voraussetzung für die Zusammenrechnung schädigender Einwirkungen aus dem Beamten-
verhältnis und einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis geschaffen werden. Al-
lerdings entfällt durch die beabsichtigte Neufassung der aktuelle Satz 4: „Die Landesregie-
rung wird ermächtigt, in einer Rechtsverordnung abweichende Regelungen zu treffen.“  

Auch vor dem Hintergrund, dass in Hessen noch immer keine Anerkennung von Erkrankun-
gen aufgrund von Infektionen mit Covid-19 als Dienstunfall erfolgt, sind die Änderungen 
kritisch zu betrachten. Weder die Streichung von „infolge“, noch die der Verordnungser-
mächtigung werden hinreichend erklärt. Daher sind sie abzulehnen.  

Der DGB fordert weiterhin die Anerkennung einer Erkrankung durch eine Covid-19-Infektion 
infolge der Dienstausübung als Dienstunfall und dabei mindestens die Übernahme der Krite-
rien zur vereinfachten Anerkennung eines Arbeitsunfalls der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung.  

Nr. 13 zu § 40  

Die beabsichtigte Absenkung des Grades der Schädigungsfolgen, ab dem ein Unfallausgleich 
gewährt wird, ist sehr zu begrüßen und entspricht künftig den Anspruchsvoraussetzungen 
der gesetzlichen Unfallversicherung.  

Ebenfalls begrüßt wird die beabsichtigte dynamische Kopplung der Höhe des Unfallaus-
gleichs an die Entwicklung von Besoldung und Versorgung. Die Anpassung der künftig direkt 
im HBeamtVG geregelten Werte, die aktuell den Werten des Bundesversorgungsgesetzes 
entsprechen, darf dann aber auch nicht „vergessen“ oder zur Disposition gestellt werden.  

Neu geregelt werden soll eine „Angriffsentschädigung“, wobei „durch einen rechtswidrigen 
Angriff verletzten Beamtinnen und Beamten (…) im Rahmen der gesteigerten Fürsorgepflicht 
des Dienstherrn pauschal und unabhängig von der Schwere der Verletzung zusätzlich zu den 
sonstigen Dienstunfallfürsorgeleistungen eine einmalige Entschädigungsleistung [in Höhe 
von 2.000 Euro] gewährt“ wird. Dies wird im Grundsatz begrüßt. Auch die Ankündigung 
ausweislich der Begründung, Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmern ebenfalls die Entschä-
digung zu gewähren, ist richtig.  

Unser Ziel ist aber gute und sichere Arbeit für alle Beschäftigten, weswegen das Hauptau-
genmerkt auf der Prävention von Angriffen und Verletzungen liegen muss.  

Nr. 17 a) bb) zu § 57 Abs. 1 Satz 2 und 3  
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Die Regelung wird begrüßt. Wie bei Waisenrenten nach dem SGB VI soll auch bei versor-
gungsberechtigten Waisen nach dem HBeamtVG künftig die Anrechnung von Einkommen 
unterbleiben. Neben der Besserstellung des genannten Personenkreises ist damit vor allem 
eine erhebliche Reduktion des Verwaltungsaufwands verbunden.  

Nr. 17 c) aa) zu § 57 Abs. 4 

Die Regelung wird begrüßt. Die Anrechnung von Einkünften aus einer Nebentätigkeit im Ru-
hestand soll nicht mehr streng monatsbezogen erfolgen. Vielmehr soll für alle Monate im 
Kalenderjahr, in denen die Tätigkeit ausgeübt wird, der jeweils gleiche Betrag berücksichtigt 
werden. Bei Einkünften, die nicht in Monatsbeträgen erzielt werden (in der Regel eine selbst-
ständige Tätigkeit), war dies auch bisher der Fall. Jetzt erfolgt eine Gleichstellung. 

Damit ist eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung verbunden. Für die Ruhestandsbeamtin-
nen und -beamten kommt es auf den Einzelfall an, ob die bisherige oder die neue Regelung 
günstiger ist. Jedenfalls erhöht sich die Planungssicherheit bzgl. der Höhe der Versorgungs-
bezüge und Nachweise müssen nur noch jährlich vorgelegt werden.  

5. Zu Artikel 5 – Änderungen des Hessischen Personalvertretungsgesetzes 
(HPVG)  

Nr. 2 zu § 32 Abs. 2 HPVG 

Der DGB lehnt eine Regelung, die die angekündigte und im Koalitionsvertrag in Aussicht 
gestellte umfassende Novellierung des HPVG vorwegnimmt und dauerhaft die digitale Per-
sonalratsarbeit einführt, ab. Wir fordern Sie daher auf, die beabsichtigte Regelung durch 
einen Änderungsantrags bis höchstens 30. Juni 2023 zu befristen.  

Durch die Pandemie hat sich die Arbeitswelt auch im öffentlichen Dienst verändert. Auf der 
einen Seite gab es einen Modernisierungs- und Digitalisierungsschub. Auf der anderen Seite 
wurden die Grenzen sowohl der technischen Ausstattung als auch der digitalen Kommuni-
kation deutlich. Während der andauernden epidemischen Lage ist die Nutzung digitaler 
Kommunikationsmittel auch in der Personalratsarbeit sinnvoll und notwendig, um Kontakte 
und Fahrwege zu reduzieren. Die DGB-Gewerkschaften haben deswegen einer übergangs-
weisen Änderung des § 32 Abs. 2 und einer Vorgriffsregelung darauf zugestimmt. Ansonsten 
hätte bei einer erneuten Corona-Welle schlimmstenfalls Handlungsunfähigkeit der Personal-
räte gedroht. Die jetzt vorgesehene Regelung in § 32 Abs. 2 bleibt jedoch noch hinter der 
neuen Regelung im Bundespersonalvertretungsgesetz zurück, wo u. a. klar der Vorrang von 
Präsenzsitzungen normiert wird.  

Eine endgültige und dauerhafte Regelung muss auf den Erfahrungen aus der Pandemie und 
dem Arbeiten „nach Corona“ aufbauen. Hier besteht noch erheblicher Beratungsbedarf. 
Zeitdruck besteht aktuell nicht. Die abschließende Regelung ist im Zusammenhang mit der 
für 2022/23 avisierten Überarbeitung des HPVG zu beraten.  

Nr. 5 zu § 112 HPVG  

Die Neuregelung, wonach die erstinstanzliche Zuständigkeit für Personalvertretungsangele-
genheiten nach dem HPVG bei den Verwaltungsgerichten Frankfurt am Main und Kassel 
konzentriert werden soll, wird abgelehnt! Die Aussage in der Begründung, es treten bei der 
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Besetzung der (…) bei den Verwaltungsgerichten zu bildenden Fachkammern für Personal-
vertretungsangelegenheiten mit ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern gelegentlich 
Schwierigkeiten auf, weil es an einer ausreichenden Anzahl von Vorschlägen geeigneter Per-
sonen fehlt, namentlich aus dem Kreis der nach § 112 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes vorzuschlagenden Beschäftigen“, ist aus unserer Sicht unzutref-
fend. Die DGB-Gewerkschaften als vorschlagsberechtigte Organisation haben bei den zu-
rückliegenden Besetzungsverfahren immer deutlich mehr geeignete Kandidatinnen und Kan-
didaten vorgeschlagen als zu ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern zu berufen waren.  

Aus gewerkschaftlicher Sicht stellt sich der Sachverhalt eher umgekehrt dar. Die dezentrale 
Ausprägung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten hat sich in der zurückliegenden Zeit be-
währt. So wird die Schwelle, Rechtsschutz zu suchen, gerade für nicht vollständig freigestellte 
Personalräte steigen, wenn sich die Wege deutlich verlängern. Zudem befürchten wir, dass 
es aus dem Kreis der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter Abwanderungen geben wird 
und viele bisherige für die dann zentralisierten Standorte nicht mehr zur Verfügung stehen.  
Jedenfalls wird die „Nachwuchssuche“ deutlich erschwert und der Aufwand steigt für die 
ehrenamtlich Tätigen deutlich.  

6. Zu Artikel 6 - Änderung des Hessischen Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung  

Vorgesehen ist, § 6 c dahingehend neu zu fassen, dass die erstinstanzliche Zuständigkeit für 
Bundespersonalvertretungsangelegenheiten beim Verwaltungsgericht Darmstadt kon-
zentriert wird. Auch hier hat sich die Fachkammerzusammensetzung an den bisherigen fünf 
Standorten bewährt. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist die Neuregelung abzulehnen.   

7. Zu Artikel 8 - Änderung des Hessischen Reisekostengesetzes (HRKG) 

Nr. 2 zu § 6 Abs. 4 

Die Aufnahme einer Wegstreckenentschädigung für private Elektrofahrräder wird begrüßt. 
Auch wenn die in der Begründung angegebene Differenzierung zwischen Elektrofahrrädern 
und mechanischen Fahrrädern grundsätzlich nachvollziehbar ist, wäre es konsequent auch 
die Nutzung von privaten herkömmlichen Fahrrädern zu entschädigen und damit die Nutzung 
für Umwelt und Gesundheit attraktiveren. Der Unterschied in den Kosten kann ggf. in der 
Entschädigungshöhe abgebildet werden.  

8. Zu Artikel 10 – Änderungen der Hessischen Laufbahnverordnung (HLVO) 

Nr. 16 a) zu § 44 

Die durch die Änderung der HLVO vorgesehene Wiedereinführung der Verbeamtung von So-
zialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Schuldienst wird ausdrücklich begrüßt. Unsere 
Mitgliedsgewerkschaft GEW hat dies nachdrücklich gefordert.  

9. Zu Artikel 11 - Änderung der Hessischen Polizeilaufbahnverordnung 
(HPolLVP)  

Nr. 2 zu § 5 Abs. 3  

Vorgesehen ist, dass nach Ablauf von drei Jahren nach einer erfolglosen Teilnahme einmalig 
eine erneute Teilnahme am Auswahlverfahren für den Polizeivollzugsdienst möglich sein soll. 
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Laut Begründung soll verhindert werden, dass „nachhaltig interessierte und damit vermutlich 
hoch motivierte Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Eignung erst später entwickeln, (…) 
verloren“ gehen. Die DGB-Gewerkschaften setzen sich grundsätzlich dafür ein, dass junge 
Menschen eine erneute Chance auf eine hochwertige Ausbildung bekommen und berück-
sichtigt wird, dass sie sich in der Entwicklung befinden. Das Auswahlverfahren ist anspruchs-
voll und gerade sehr interessierte Bewerberinnen und Bewerber sind sehr nervös. Fehler kön-
nen passieren.   

Wir begrüßen daher, dass künftig das Auswahlverfahren mit gewissem zeitlichen Abstand 
und der Möglichkeit, zwischenzeitlich an Reife zu gewinnen, wiederholt werden kann.   

Nr. 3 zu § 13 Abs. 1  

Vorgesehen ist die Anhebung der Höchstaltersgrenze für die Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst für den gehobenen Polizeivollzugsdienst von 32 Jahre auf 36 Jahre. Dies wird 
begrüßt. Die Gewinnung von Bewerberinnen und Bewerber, die nicht nur interessiert, son-
dern auch geeignet für den Polizeiberuf sind, ist bereits jetzt eine erhebliche Herausforderung 
und wird künftig noch schwieriger werden. Dabei ist die Anhebung der Altersgrenze ein klei-
ner aber sinnvoller Baustein, das Potential für die Nachwuchsgewinnung zu erhöhen.  

10. Zu Artikel 12 – Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung (HBeihVO) 

a) Zum Inhalt des Entwurfs 

Die Änderungen der Beihilfeverordnung sind insgesamt zu begrüßen.  

Nr. 3 zu § 6 Abs. 1 Nr.8 

Der nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 beihilfefähige Betrag für eine Familien- und Haushaltshilfe soll mit 
Verweis auf den gesetzlichen Mindestlohn auf „bis zu 10 Euro stündlich“ angehoben wer-
den. Im Rahmen der vom DGB Hessen-Thüringen geforderten Tariftreue ist aber zumindest 
das niedrigste Tabellenentgelt (Stufe 2, einfachste Tätigkeiten) des TV-Hessen zugrunde zu 
legen. Unter Berücksichtigung der Jahressonderzahlung des TV-Hessen ergibt sich ein Stun-
denentgelt von annäherungsweise 12,50 Euro. Eine dynamische Anpassung des Betrages an 
die Entgeltsteigerungen des TV-H ist darüber hinaus wünschenswert.  

Selbst wenn der Mindestlohn zugrunde gelegt würde, sind „bis zu 10 Euro“ definitiv zu 
wenig. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt seit 1. Juli 2021 9,60 Euro. Gemäß der Dritten 
Mindestlohnanpassungsverordnung vom 9. November 2020 (BGBl. I S. 2356) steigt er zum 
1. Januar 2022 auf 9,82 Euro und zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro.  

Nr. 5 b) zu § 7 Abs. 1  

Die Inbezugnahme von § 111 Abs. 2 Satz 1 SGB V ist nachvollziehbar. Es sollte aber nicht 
die Wahlmöglichkeit der Bediensteten bzgl. der Rehabilitationseinrichtungen eingeschränkt 
werden.  

Nr. 8 a) zu § 15 Abs. 1  

Durch die vorgesehene Ergänzung in Abs. 1 Satz 2 wird der Beihilfebemessungssatz für An-
wärterinnen und Anwärter auf 70 Prozent angehoben. Das ist zu begrüßen. Auf die zu nied-
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rige Besoldung der teils auch lebensälteren Anwärterinnen und Anwärter mit Unterhalts-
pflichten, die nicht zur Deckung der Lebenshaltungskosten reicht, haben wir wiederholt hin-
gewiesen. Der Dienstherr räumt ihre finanzielle Belastung in der Begründung ein. Er wählt 
allerdings eine eher günstige Möglichkeit, seiner Fürsorgepflicht gerecht zu werden. Während 
die Anwärterinnen und Anwärter in der Regel - wie dargelegt - „häufig überdurchschnittlich 
Kosten für den Lebensunterhalt, insbesondere im Hinblick auf die Kosten für Wohnraum“ 
aufbringen müssen, dürfte die Belastung mit gesundheitsbezogenen Kosten für die jungen 
Menschen meist überschaubarer sein. In der Konsequenz der Argumentation müssten die 
Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter ganz allgemein angehoben werden. 

Gleichzeitig kommt es durch die Änderung zu einer unterschiedlichen Behandlung von Be-
diensteten mit der gleichen Familienkonstellation. Dies ist eine weitere Schwäche der Rege-
lung, der eigentliche Handlungsbedarf besteht bei den Anwärterbezügen. 

Nr. 8 b) zu § 15 Abs. 2 Nr. 1 

Die beabsichtigte Änderung wird begrüßt.  

Nr. 8 c) zu § 15 Abs. 8 

Dass die Beihilfe nicht mehr gekürzt wird, wenn aufgrund von Rechtsvorschriften ein Zu-
schuss zur privaten Krankenversicherung gezahlt wird, ist ausdrücklich zu begrüßen. Dies 
betrifft vor allem den Zuschuss der Gesetzlichen Rentenversicherung für Pensionärinnen und 
Pensionäre. 

Eine entsprechende Neuregelung sollte auch für freiwillig gesetzlich Versicherte mit Anspruch 
auf Sachleistungsbeihilfe erfolgen. Denn auch hier sind es gerade die Ruhestandsbeamtinnen 
und -beamten mit zusätzlichem Rentenanspruch, die auf den Zuschuss verzichten müssen, 
wenn sie den Anspruch auf Sachleistungsbeihilfe nicht verlieren möchten.  

Der Verwaltungsaufwand ist in beiden Fällen sehr hoch, auch die in der Begründung ange-
brachten Fürsorgegesichtspunkte dürften vergleichbar sein.  

Wir schlagen folgende Ergänzung vor:   

In § 5 Abs. 5 Satz 1 HBeihVO werden nach den Worten „die keinen Zuschuss zum Versiche-
rungsbeitrag“ die Worte „ aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses“ eingefügt. 

Nr. 9 zu § 17 Abs. 4a (neu) 

Die Absicht die HBeihVO dahingehend zu ändern, dass zukünftig die Abrechnung der Kran-
kenhäuser mit der Beihilfestelle erfolgen kann, ist ein Fortschritt für die Beihilfeberechtigten. 
Hierzu ist es geboten, dass Beihilfeberechtigte einen Nachweis erhalten, worin die Höhe und 
der Umfang (z. B. Wahlleistungen) des Übernahmeanspruchs dokumentiert werden.  

b) Zum Inkrafttreten von Art. 12 (gemäß Art. 16 Nr. 1) 

Nach Art. 16 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes soll Artikel 12 rückwirkend zum 1. Januar 2021 in 
Kraft treten. Hintergrund dürften die zahlreichen Vorgriffsregelungen sein, die im Bereich der 
Beihilfe seit Jahren erlassen werden. 
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Offen ist, ob die für die Beamtinnen und Beamten günstigeren Regelungen auch angewandt 
werden, wenn bereits bestandskräftige Bescheide vorliegen. Nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 HVwVfG 
können Betroffene einen Antrag auf Aufhebung oder Änderung des Beihilfebescheids stellen, 
wenn sich die Rechtslage nachträglich zu ihren Gunsten geändert hat.  

Hier stellt sich die Frage an den Dienstherren: Ist beabsichtigt, die Beamtinnen und Beamten 
über die Neuregelungen zeitnah zu informieren und/oder den Anträgen stattzugeben? 

11. Zu Artikel - 14 Hessische Urlaubsverordnung (HUrlVO) 

Nr. 1 zu § 7 

Durch die vorgesehene Änderung kann nur noch der nicht genommene Urlaub aus einem 
Arbeitsverhältnis beim selben Arbeitgeber/Dienstherrn in ein neu begründetes Beamtenver-
hältnis „mitgenommen“ werden. Bisher gilt dies für Urlaub aus der „Zeit, während der die 
Beamtin oder der Beamte in demselben Kalenderjahr anderweitig im öffentlichen Dienst be-
schäftigt war“. Der nicht genommene Urlaub aus einem Beamten-/Arbeitsverhältnis bei ei-
nem anderen Dienstherrn im öffentlichen Dienst wird somit nicht mehr angerechnet. Diese 
Verschlechterung wird abgelehnt.  

Nr. 3 a) aa) zu § 14 Abs. 5 Satz 1 

Gemäß Entwurf soll die Berechnungsgrundlage des Zusatzurlaubs für Schichtdienst vom ver-
gangenen Jahr aufs aktuelle Urlaubsjahr umgestellt werden. Es erschließt sich nicht, wieso 
die Änderung für alle Beamtinnen und Beamten erfolgen soll. Nachvollziehbar ist die Be-
gründung, dass bei der aktuellen Regelung Beamtinnen und Beamte, die zum Jahresende 
aus dem Dienst ausscheiden und in Pension gegen schlechter gestellt sein könnten. Für die 
anderen Bediensteten ist die aktuelle Regelung besser, weil sie die Planbarkeit des (Urlaubs-
)Jahres erhöht. Die Änderung sollte nur im letzten Jahr vor der Pensionierung gelten, dann 
entstehen auch nur für diesen Personenkreis einmal im Dienstleben mehr Zusatzurlaubstage.  

12. Ergänzungsvorschlag: Änderung des Hessischen Trennungsgeldverord-
nung 

Wir schlagen vor, in einem weiteren Artikel eine Änderung der Hessische Trennungsgeldver-
ordnung vom 20.Oktober 2011 (GVBl. I S. 657), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
31.10.2016 (GVBl. S. 190), vorzusehen:  

Ergänzt wird Artikel 17 - Änderung der Hessischen Trennungsgeldverordnung 
(HTGV) 

§ 6 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Für ein- und zweitägige Ausbildungsreisen wird Trennungsgeld wie bei Dienstreisen ge-
währt.“ 

Begründung: 

Bei mehrtägigen Ausbildungsreisen/-veranstaltungen sind die Verfahrensvorschriften der 
HTGV zwingend anzuwenden und der Verwaltungsaufwand ist für die erforderlichen Verwal-
tungsabläufe sehr hoch. 
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Folgendes Verfahren sieht die HTGV vor: Antrag auf Bewilligung von Trennungsgeld (papier-
gebunden) mit Vorlage der anspruchsbegründenden Unterlagen (z. B. Kopie der Überwei-
sungsverfügung) - Entscheidung über den Anspruch (Bewilligung oder Ablehnung des Tren-
nungsgeldes) - Antrag auf Zahlung von Trennungsgeld. 

Bei täglicher Rückkehr an den Wohnort sind die Rückreise am ersten Tag sowie die Hinfahrt 
am zweiten Tag im Rahmen der Trennungsgeldzahlung erstattungsfähig (Fahrten zwischen 
Dienstantritts- und Dienstbeendigungsreise). Die Berechnung des Trennungsgeldanspruchs 
erfolgt nach § 4 HTGV und es sind ggf. die Fahrtauslagen anzurechnen, die für das Zurück-
legen der Strecke zwischen Wohnung und der bisherigen Dienststätte entstanden wären (so-
genannter Regelstreckenabzug nach § 4 Abs. 1 Satz 2 HTGV) und es ist ggf. zusätzlich eine 
Vergleichsberechnung durchzuführen (§ 4 Abs. 3 HTGV). 

Unabhängig davon, ob die Anspruchsvoraussetzungen für die Bewilligung von Trennungs-
geld erfüllt sind, handelt es sich bei der Hinfahrt am ersten Tag und bei der Rückfahrt am 
zweiten Tag jeweils um Dienstreisen, die nach dem Hessischen Reisekostengesetz erstat-
tungsfähig sind (Antragstellung kann elektronisch erfolgen). 

Sofern die/der Berechtigte auswärtig verbleibt und die tägliche Rückkehr zum Wohnort nicht 
zuzumuten ist, besteht sowohl für den ersten als auch für den zweiten Tag Anspruch auf 
Reisekosten, da es sich um die Dienstantritts- und Dienstbeendigungsreise handelt. Ein Tren-
nungsgeldanspruch entsteht bei zweitägigen Ausbildungsveranstaltungen und auswärtigen 
Verbleib nicht. 

Die Gewährung des Trennungsgeldes bei zweitägigen Ausbildungsreisen, die oftmals bei 
Lehrer*innen im Vorbereitungsdienst vorkommen, wie bei Dienstreisen ist sowohl für die 
Berechtigten als auch für die abrechnende Stelle beschäftigtenfreundlich und ressourcen-
schonend sowie zweckdienlich. 

III. Zusammenfassung 

Aus gewerkschaftlicher Sicht besteht an vielen Stellen Diskussions- und Änderungsbedarf. 

Einige Änderungsvorhaben, insbesondere Art. 1 Nr. 16, Art. 4 Nr. 13, Nr. 17 a) bb) und Nr. 
17 c) aa), Art. 8 Nr. 2, Art. 10 Nr. 16 a) i.V.m. Art. 3 Nr. 8 b), Art. 11 Nr. 2 und 3 sowie Art. 
12, entsprechen auch aus gewerkschaftlicher Sicht vorhandenen Bedarfen und werden be-
grüßt.  

An vielen Stellen ist für uns jedoch weder der Bedarf erkennbar, noch die Reichweite der 
Änderungen hinreichend geklärt. Deswegen legen wir Ihnen nahe, die Änderungen u. a. in 
Art. 1 Nr. 12, Art. 2 Nr. 1 und 2, Art. 3 Nr. 6, Art. 4 Nr. 3 a) bb), 9 a) und c), Art. 5 Nr. 5, 
Art. 6 und Art. 14 Nr. 1 nicht zu beschließen.  

Veränderungsbedarf sehen wir u. a. bei den beabsichtigten Regelungen in Art. 8 Nr. 2, Art. 
12 Nr. 3 und Art. 14 Nr. 3 a) aa).  

Besondere Aufmerksamkeit verdient als Kernstück innerbetrieblicher Demokratie und Garant 
der sozialen Rechte der Beschäftigten das Hessische Personalvertretungsgesetz. Wir fordern 
Sie deswegen auf, Art. 5 Nr. 2 (neuer § 32 Abs. 2), wie durch Herrn Minister Peter Beuth 
bereits befürwortet, bis längstens 30.06.2023 zu befristen und eine endgültige Entscheidung 
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über die Digitalisierung der Personalratsarbeit erst nach gründlicher Diskussion und Abwä-
gung mit der angekündigten Überarbeitung des HPVG zu treffen. Auf die Änderungen in Art. 
5 Nr. 5 sollte ganz verzichtet werden. 

Die vorgesehenen Änderungen der Hessischen Beihilfeverordnung werden insgesamt positiv 
bewertet. Wir fordern Sie aber auf, einen Schritt weiterzugehen und die Pauschale Beihilfe 
als alternative Form der Beihilfegewährung in Hessen einzuführen. Zudem schlagen wir eine 
Ergänzung in § 5 Abs. 5 vor und regen eine Änderung der Hessischen Trennungsgeldverord-
nung zur Verfahrensvereinfachung an.  

Schließlich ist die Anpassung des Hessischen Besoldungsgesetzes an die aktuelle verfas-
sungsgerichtliche Rechtsprechung zur Herstellung einer in Gänze verfassungsgemäßen Ali-
mentation in Hessen dringend geboten. 

Wir bitten Sie, unsere Hinweise in der weiteren Beratung des Gesetzentwurfs zu berücksich-
tigten bzw. in Ihre Überlegungen über den vorliegenden Entwurf hinaus einzubeziehen. Für 
Gespräche stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Julia Langhammer 
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